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Bebauungsplan BP-01-011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße"    
Begründung zum Bebauungsplan       Stand: 18.09.2019 

1 Anlass und Erfordernis der Planung 

Die Stadt Frankfurt (Oder) beschloss mit dem Entwurfsbeschluss vom 
13.09.2018 die Weiterführung des begonnenen Planverfahrens zum 
Bebauungsplans BP-01-011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße" 
mit geänderten Entwicklungsabsichten gegenüber dem ursprünglichen Auf-
stellungsbeschluss aus dem Jahr 2011. 

Der Standort "Allianzdreieck“ liegt am westlichen Rand des Stadtzentrums 
von Frankfurt (Oder). Durch die Lage am westlichen Ende der Zentrums-
hauptachse Oderufer - Logenstraße - Heilbronner Straße hat der Standort 
eine besonders hervorzuhebende städtebauliche Bedeutung für die Ent-
wicklung der Innenstadt von Frankfurt (Oder).  

Baulich wird das Plangebiet eingefasst durch vier- bis fünfgeschossige 
Gründerzeitbebauung im Nordosten an der Ernst- Thälmann-Straße, einer 
drei- bis viergeschossigen lockeren Bebauung des Klinikums im Südosten 
an der Heilbronner Straße und einer fünfgeschossigen Wohnbebauung im 
Westen hinter der Leipziger Straße. Im Osten entlang der Heilbronner Stra-
ße befindet sich ein Solitär mit dem Messe- und Veranstaltungszentrum 
(Messe- und Veranstaltungs GmbH). 

Das Plangebiet fällt topografisch nach Südosten ab. Das Gelände wird da-
bei durch eine Böschung in zwei Ebenen geteilt. Es besteht im Plangebiet 
ein maximaler Höhenunterschied von 8,6 m. Zum Trog der Leipziger Straße 
hin bestehen Stützmauern, die Richtung Süden in eine Böschung überge-
hen. Bei einer Fläche von ca. 0,7 ha und der Lage zwischen drei stark be-
fahrenen Straßen unterschiedlicher Höhenniveaus entsteht eine städtebau-
liche Insellage mit dreieckigem Zuschnitt.  

Gegenwärtig liegt das Plangebiet brach. Es befinden sich zwei ungenutzte 
Gebäude auf dem Areal. Das nördliche Gebäude ist eingeschossig plus 
Dach und hat eine Grundfläche von ca. 550 m². Das sich im östlichen Teil 
befindende Gebäude verfügt über zwei Geschosse plus Dach und ca. 250 
m² Grundfläche. Die Gebäude sind baulich nicht mehr nutzbar, das Gelände 
von Vegetation überwuchert. Eine bauliche Neuordnung des Gebietes an 
dieser exponierten Lage ist für die Innenstadt von besonderer Bedeutung.  

Mit der erneuten Aufstellung des Bebauungsplans BP-01-011 "Allianzdrei-
eck an der Ernst-Thälmann-Straße" als Angebotsplanung sollen, unter Be-
rücksichtigung der außerordentlichen städtebaulichen Situation, hinsichtlich 
Lage, Topographie und Zuschnitts des Plangebietes, die Entwicklungs-
chancen des Standortes gewahrt werden. 

Diese bedeutende Schnittstelle zwischen der Innenstadt und den benach-
barten Stadtteilen soll durch die Planung wiederbelebt werden. Es soll die 
planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung eines zentrumsnahen Pfle-
geareals mit Tages- und Dauerpflege sowie Arztpraxen und nutzungser-
gänzendem Einzelhandel und Dienstleistungen auf dem heute ungenutzten 
Grundstück geschaffen werden. Ziel der Planung ist die Errichtung eines 
Altenpflegeheims mit angeschlossenem betreutem Wohnen. Das Erforder-
nis des Vorhabens leitet sich aus dem steigenden Bedarf an Pflegeeinrich-
tungen für Senioren in Frankfurt (Oder) ab (INSEK 2014-2025 Frankfurt 
(Oder)). Der Bebauungsplan sichert hierfür die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung des Plangebietes im Kontext der allgemeinen Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-
den sozialgerechten Bodennutzung berücksichtigen (§ 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)).  

Anlass 

Erfordernis 
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Mit der Aufstellung und Durchführung des Bebauungsplans wird der durch 
die Stadt Frankfurt (Oder) beschlossenen und beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung am Standort entsprochen.  

Aufgrund der schwierigen städtebaulichen Situation des Plangebietes sind 
nicht viele Alternativen in der Planung verfügbar. Bei einer Nichtplanung 
würde sich die bestehende Spontanvegetation im Gebiet sukzessive aus-
breiten.  

 

Alternativen 
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2 Bestand und Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Abgrenzung (Geltungsbereich) 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 8 (tlw.), 10/2 (tlw.), 30 (tlw.), 65 
(tlw.), 90, 91 (tlw.), 92 (tlw.), 93, 94, 95, 96, 97 (tlw.), 98, 99 (tlw.), 100, 101 
(tlw.), 102 und 103 (tlw.) der Flur 35 und Teile des Flurstücks 49 der Flur 49, 
Gemarkung Frankfurt (Oder) mit insgesamt rund 8.200 m².  

Begrenzt wird das Gebiet:  

• im Westen von der Leipziger Straße (Bundesstraße B 112),  

• im Nordosten von der Ernst-Thälmann-Straße und  

• im Südosten von der Heilbronner Straße.  

Der räumliche Geltungsbereich endet jeweils an der Bordsteinkante des 
öffentlichen Gehweges. 

 

 

 

2.2 Topografie 

Das Plangebiet fällt topografisch nach Südosten ab. Der Hochpunkt des 
Plangebiets liegt bei 53,01 m NHN, der niedrigste Punkt im Südosten bei 
44,40 m NHN. Es besteht somit im Plangebiet ein maximaler Höhenunter-

Abb. 1: 

Geltungsbereich 
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schied von 8,6 m. Das Gelände wird dabei durch eine Böschung in zwei 
Ebenen geteilt. Die Böschungshöhe beträgt, bei wechselnder Neigung, im 
Mittel ca. 2 m. Zum Trog der Leipziger Straße hin bestehen Stützmauern, 
die Richtung Süden in eine Böschung übergehen. Bei einer Fläche von ca. 
0,7 ha und der Lage zwischen drei stark befahrenen Straßen unterschiedli-
cher Höhenniveaus entsteht eine Insellage mit dreieckigem Zuschnitt.  

2.3 Aktuelle Nutzung im Geltungsbereich 

Gegenwärtig liegt das Plangebiet brach. Es befinden sich zwei ungenutzte 
Gebäude auf dem Areal. Die Gebäude sind baulich nicht mehr nutzbar, das 
Gelände ist von Vegetation überwuchert.  

Im Westen des Plangebietes befindet sich eine zur Leipziger Straße orien-
tierte Werbeanlage, welche in Benutzung ist. 

2.4 Entwicklung des Gebietes 

Das "Allianzdreieck“ bestand ehemals aus vier Einzelgrundstücken. Dabei 
wurde das der Innenstadt zugewandte Grundstück (ehemals Fürstenwalder 
Straße 57) 1850 der Stadt übereignet. Dieses Grundstück war Standort des 
Kinderkrankenhauses. 1922 wurde es von der Allianz-Versicherung erwor-
ben und 1925 umgebaut und erweitert. In der Folgezeit waren auf dem 
Grundstück neben der Allianz-Versicherung der ADAC und Gewerbebetrie-
be untergebracht. Später nutzte die Deutsche Bahn dieses Grundstücksa-
real bis in die 1990er Jahre. Mit der Realisierung der Stadtkerntangente 
(Leipziger Straße) wurde ein ca. 30 m breiter Streifen an der Westseite bis 
auf eine Tiefe von 7 m abgetragen.  

2.5 Eigentumsverhältnisse  

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 90, 93, 94, 95, 96, 98, 100 und 102 
Teile der Flurstücke 8, 10/2, 30, 65, 91, 92, 97, 99 und 101, 103 der Flur 35 
und ein Teil des Flurstückes 49 der Flur 49 der Gemarkung 120401 Frank-
furt (Oder). Der Vorhabenträger ist zu einem großen Teil Eigentümer der 
Fläche. 

2.6 Räumliche Struktur und bauliche Anlagen 

Durch die Topografie unterteilt sich das Plangebiet in zwei Ebenen, welche 
durch eine Böschung miteinander verbunden sind. Das Plangebiet liegt hö-
her als die drei anliegenden Straßen, wodurch keine Straße ebenerdig zu 
erreichen ist. 

Auf beiden Ebenen im Plangebiet befindet sich jeweils ein Bestandsgebäu-
de. Das Gebäude auf der nördlichen Ebene ist eingeschossig plus Dach 
und hat eine Grundfläche von ca. 550 m². Das Gebäude auf der tiefer lie-
genden östlichen Ebene verfügt über zwei Geschosse plus Dach und ca. 
250 m² Grundfläche. Die Gebäude sind baulich nicht mehr nutzbar. Zudem 
ist das Gelände von Vegetation überwuchert.  

Im Westen des Plangebietes befindet sich eine zur Leipziger Straße orien-
tierte Werbeanlage. 

2.7 Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt momentan ausschließlich über die 
Ernst-Thälmann-Straße. Beide Ebenen des Plangebietes haben separate 
Zufahrten. Eine Zufahrt befindet sich im Norden und eine im Süd-Osten. 
Über die Heilbronner Straße besteht die Anbindung zur Leipziger Straße, 
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der Stadtkerntangente, welche zwei Bundesstraßen vereint (B 112 und B 
87) und welche die Verbindung zur Bundesautobahn A 12 im Süden und zur 
Bundesstraße B 5 im Norden darstellt. Über die Bundesstraße B 5 gelangt 
man zur einzigen innerstädtischen Oderquerung und damit nach Slubice. 

Über die Ernst-Thälmann-Straße sind die beiden Haltestellen der Stadtver-
kehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF) „Kleist Forum“ östlich auf der 
Heilbronner Straße und „Kleistpark“ nordwestlich auf der Fürstenwalder 
Straße zu erreichen. Von hier verkehren die Straßenbahnlinien 2 und 5 so-
wie einige Buslinien, mit denen man ins Stadtzentrum, zur Universität und 
zum Hauptbahnhof gelangt.  

2.8 Technische Infrastruktur 

Im Plangebiet befinden sich zahlreiche Abspanneinrichtungen (Masten) für 
die Fahrleitung der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF). 
Einer dieser Masten liegt außerhalb der Straßenverkehrsfläche im südöstli-
chen Baugrundstücksbereich. Dieser Mast ist nach Angaben der SVF als 
Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen.  

Weiterhin verläuft ein Mischwasserkanal der Frankfurter Wasser- und Ab-
wassergesellschaft mbH (FWA) im Plangebiet. Der Kanal ist in der Plan-
zeichnung kartiert und bezeichnet.  

Bei der Planung der Versickerungsschächte ist die Einhaltung des DWA-M 
153 zu beachten. Bei der Planung der Lage der Schächte ist zu beachten, 
dass die Unterkante der Versickerungsanlagen unterhalb der Straßenober-
kanten und der Unterkante der Spundwand liegen müssen. 

Im betroffenen Planungsgebiet befinden sich Erdgasleitungen. Eine weitere 
Erschließung des Planungsgebietes ist möglich. Änderungen oder Erweite-
rungen des Netzes sowie Rekonstruktionsarbeiten am Leitungsbestand sind 
im Bereich des Plangebietes nicht geplant. Kurzfristige Bestandsänderun-
gen sind möglich. Im Zuge von Planungen und vor der Ausführung von 
Baumaßnahmen sind rechtzeitig aktuelle Bestandsauskünfte einzuholen. 
Die EWE NETZ GmbH führt die Bestandsauskunft im Namen und Auftrag 
der Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH aus. 

Das im Plangebiet vorhandene Gebäude (Ernst-Thälmann-Straße 56c) be-
sitzt bereits einen separaten Strom-Hausanschluss. Dieser Anschluss hat 
eine Kapazität von ca. 30 kW. Sollte dieser Anschlusswert nicht ausreichen, 
oder das o. g. Gebäude für den Neubau abgerissen werden, muss ein neu-
er Hausanschluss errichtet werden. In diesem Fall wird dieser Hausan-
schluss von der noch neu zu errichtenden Station Heilbronner Str. 1 ge-
speist werden müssen, da das vorhandene Stammkabel keine größeren 
Anschlusskapazitäten zulässt. Vor jeglichem Erdbau ist die Einholung des 
aktuellen Leitungsbestandes erforderlich. Eine detaillierte Beurteilung erfolgt 
mit dem Vorliegen konkreter Bauvorhaben.  

Auf der Südseite der Heilbronner Straße ist eine betriebsbereite Fernwär-
meleitung vorhanden und somit der Anschluss an das Fernwärmeversor-
gungsnetz möglich. Die Fernwärmeversorgungssatzung der Stadt Frankfurt 
(Oder) (Stand 14.06.2012) ist anzuwenden. 

Im südöstlichen Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom Deutschland GmbH. Der Bestand und der Betrieb der vorhande-
nen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  

Die Leipziger Straße westlich des Plangebietes ist zudem Bestandteil des 
Militärstraßengrundnetzes Nr. 721. Sollten während der Bauphase Ein-
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schränkungen bei der Nutzung der Leipziger Straße entstehen, so sind die-
se unter Angabe von Beginn und Ende der Baumaßnahme dem Logistik-
zentrum der Bundeswehr, Abteilung Verkehr und Transport, Dezernat Ver-
kehrsführung mitzuteilen.  

 

2.9 Natur und Landschaft 

Der derzeitige Ausgangszustand von Natur und Landschaft ist der Bestand-
serfassung des Umweltberichtes (Kap. 7) zu entnehmen. 

Im Rahmen des Umweltberichtes wird geprüft, in welchem Maße die beste-
hende Vegetation zu erhalten ist, bzw. welche Ausgleichsmaßnahmen ggf. 
in Frage kommen. Im Anschluss daran sind gegebenenfalls Fällgenehmi-
gungen zu beantragen. Im weiteren Planungsverfahren werden die zu erhal-
tenden Gehölze gekennzeichnet. 

Im Zuge der geplanten Bebauung wird die im Bestand zum Großteil unver-
siegelte Fläche künftig einen höheren Grad an Versiegelung aufweisen. 
Somit wirkt sich das Vorhaben direkt auf den Wasserhaushalt am Standort 
aus. Anhand einer Bodenuntersuchung und einem Entwässerungskonzept 
wurde geprüft, inwieweit die Versickerung auf den Grundstücken erfolgen 
kann oder besondere Maßnahmen zur Rückhaltung erforderlich werden 
(Regenrückhaltebecken, Zisternen). Die Ergebnisse werden im Umweltbe-
richt kurz dargelegt und können in den Anhängen 5 und 6 eingesehen wer-
den. 

Das Gebiet wird dem Biotoptyp 12300 (Handels-, Dienstleistungs- oder Ge-
werbebrache) zugeordnet. Im Plangebiet ist ein alter bis mittelalter Baum-
bestand aus größeren Pappeln, Ahornen und Linden vorhanden, der für das 
Gebiet prägend ist. Durch die Nutzungsauflassung des Grundstücks hat 
sich ein dichter Bewuchs aus Sträuchern und ruderalen Staudenfluren ent-
wickelt. Im Randbereich zur Ernst-Thälmann-Straße hin sowie zur Leipziger 
Straße sind breite Gehölzstreifen aus Bäumen und Sträuchern vorhanden. 
Ein großer Teil der Bäume ist entsprechend der Baumschutzverordnung der 
Stadt Frankfurt (Oder) geschützt. Geschützte Pflanzenarten bzw. Biotope, 
die nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützt sind, sind 
im Plangebiet nicht vorhanden. 

Das zu erwartende Artenspektrum der Fauna wird im Wesentlichen von der 
isolierten Lage des Plangebietes zwischen den Verkehrstrassen sowie 
durch die vorhandene Vegetation bestimmt. Eine Untersuchung der Lebens-
räume für geschützte Arten ist auf der Fläche erfolgt, das Ergebnis wird im 
Umweltbericht zusammengefasst und kann im Anhang 3 / 3a eingesehen 
werden. 

2.10 Altlasten 

Es liegen derzeit keine Informationen zu Altlasten vor. 

2.11 Nutzungseinschränkungen 

Lärmimmissionen 

Aufgrund der direkten Lage an der stark befahrenen Leipziger Straße (Bun-
desstraße B 112) entstehen erhöhte Lärmimmissionen im Plangebiet. Der 
Lärmaktionsplan der Stadt Frankfurt (Oder) von 2009 (Fortschreibung 2013) 
weist, für den am Plangebiet vorbeiführenden Abschnitt der Leipziger Stra-
ße, Lärmimmissionen vom 60 – 65 dB(A) tags und 55 – 60 dB(A) nachts 
aus. Hinzu kommen Lärmimmissionen, die von der Heilbronner Straße und 
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der Ernst-Thälmann-Straße sowie von den angrenzenden Schienenver-
kehrswegen ausgehen. Um die schalltechnischen Auswirkungen auf die 
geplante Bebauung umfangreich behandeln zu können, wurde ein schall-
technisches Gutachten erstellt. Die Ergebnisse der schalltechnischen Un-
tersuchung des Ingenieurbüros Acouplan vom 16.09.2019 werden im Kapi-
tel 6.2.2 – Immissionsschutz dargelegt und können im Anhang 4 eingese-
hen werden. 

Luftschadstoffe 

Durch den Kfz-Verkehr auf den umliegenden stark befahrenen Straßen ist 
die Belastung mit Luftschadstoffen als hoch einzuschätzen. Durch die um-
liegende Wohnbebauung besteht eine mittlere Belastung durch Hausbrand. 
Die im Entwurf des Luftreinhalteplans Frankfurt (Oder) (Stand 10.12.12) 
vorliegenden Ergebnisse wurden berücksichtigt. Auswirkungen gegenüber 
den Luftverunreinigungen werden im Umweltbericht betrachtet. Die Auswer-
tung der Lufgütedaten des Landesamtes für Umwelt (LfU 2018: Jahreskurz-
bericht zur Luftqualität in Brandenburg) hat ergeben, dass im Bereich der 
Leipziger Straße die Grenzwerte der Neununddreißigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BimsSchV) ein-
gehalten werden. 

Versorgungsleitungen 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes verläuft ein unterirdischer Misch-
wasserkanal, der auch im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert wird 
und nicht überbaut werden darf.  
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3 Vorbereitende Bauleitplanung und übergeordnete Pl anungen 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie d er 
Regionalplanung 

Raumordnung 

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Frankfurt (Oder) ergeben sich 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung aus fol-
genden Rechtsgrundlagen: 

• Landesentwicklungsprogramm (LEPro) 2007 (GVBl. I S 235) 

• Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP 
B-B) vom 31.03.2009 (GVBI. II S. 186) 

Die Festlegungskarte 1 des LEP B-B enthält im Bereich des Plangebietes 
keine flächenbezogenen Festlegungen. 

Gemäß Ziel 2.7 LEP B-B ist Frankfurt (Oder) ein Oberzentrum. Weiterhin ist 
gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 1 LEP B-B die Entwicklung von Siedlungsflächen 
mit Wohnnutzungen in zentralen Orten ohne Gestaltungsraum Siedlung 
möglich. Gemäß Grundsatz 4.1 LEP B-B soll die Siedlungsentwicklung vor-
rangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotentiale 
und vorhandener Infrastruktur innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete er-
folgen. 

Die Grundsätze § 5 Abs. 1 bis 3 LEPro 2007 fordern die Konzentration der 
Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte sowie den Vorrang von Innen- vor 
Außenentwicklung. Priorität hat die Erhaltung und Umgestaltung des bauli-
chen Bestandes sowie die Reaktivierung von Siedlungsbrachen. 

Im Landesentwicklungsplan (LEP B-B) ist Frankfurt (Oder) als Oberzentrum 
festgelegt. Laut LEB B-B sollen in Oberzentren hochwertige Raumfunktio-
nen der Daseinsvorsorge mit überregionaler Bedeutung konzentriert wer-
den. Dazu sollen die in den Oberzentren vorhandenen vielfältigen Angebote 
an Gütern und Leistungen des spezialisierten höheren Bedarfs dem Nach-
fragepotential entsprechend gesichert werden. Die Siedlungsentwicklung 
soll vorrangig unter Nutzung nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotentiale 
im vorhandenen Siedlungsraum sowie unter Inanspruchnahme vorhandener 
Infrastruktur erfolgen. Es ist das Gebot der räumlichen Funktionsbündelung 
und der Nutzungsmischung, d. h. der räumlichen Nähe von Arbeitsstätten, 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge, sonstigen Versorgungseinrichtungen 
und Erholungsmöglichkeiten zu den Wohnstätten zu berücksichtigen. 

Der vorliegende Bebauungsplan steht somit im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung.  

Auch nach Inkrafttreten des Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Ber-
lin-Brandenburg (LEP HR) am 1. Juli 2019 ergibt sich keine andere Bewer-
tung der Planungsabsichten, da der LEP HR – bezogen auf den vorliegen-
den Bebauungsplan-Entwurf – vergleichbare Ziele und Grundsätze enthält.  

Regionalplanung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Region 
Oderland-Spree. Als einziges regionalplanerisches Dokument existiert der 
von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg mit 
Bescheid vom 16.01.2004 genehmigte Sachliche Teilplan Windenergienut-
zung. Für das Plangebiet gibt es keine Festlegungen.  
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Landschaftsrahmenplan 

Für das Plangebiet liegt ein Landschaftsrahmenplan aus dem Jahr 2000 
vor. Hierin sind bezogen auf das Plangebiet folgende Leitziele festgelegt: 

• Sicherung von Grünbereichen als innerstädtische Erholungsräume 

• Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

• Verhinderung von Zersiedlungstendenzen, weiteren Versiegelungen und 
steigenden Immissionen 

• Verhinderung der Zerstörung gewachsener Stadtbereiche 

• Anpassung von Bebauung an Natur und Landschaft 

• Erhaltung und Neuanlage von Grünflächen im besiedelten Bereich 

3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Frankfurt (Oder) (Stand: 
25.10.2017) stellt für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes eine gemischte Baufläche dar. Da die Darstellungstiefe für den FNP bei 
1 ha liegt, ist eine gesonderte Änderung des FNP nicht erforderlich. In ei-
nem späteren Änderungsverfahren wird die Darstellung im FNP angepasst. 

 

 

 

3.3 Überörtliche Fachplanungen und sonstige bestehe nde 
Planungen 

 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK): 

Das INSEK von 2007 verortet das Plangebiet im „Vorranggebiet Wohnen 
Innenstadt“. Ziel dieses Vorranggebietes ist u. a. die Förderung von selbst-
genutztem Wohneigentum in Innenstädten. 

Abb. 2: 

Ausschnitt FNP 
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Landschaftsplan: 

Für die Stadt Frankfurt/Oder liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahre 1996 
vor, der in den Flächennutzungsplan übernommen wurde. Dieser sieht be-
zogen auf das Plangebiet folgende Ziele vor: 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

• Erhaltung gesunder luftklimatischer Verhältnisse 

Das Plangebiet wird im Landschaftsplan als Gewerbe-, Handels- und 
Dienstleistungsfläche (Versiegelung: 60-100 %; Biotopnummer: 12126) dar-
gestellt. (Stand: 11/1996) 

Lärmaktionsplan  

Für die Stadt Frankfurt (Oder) liegt ein Lärmaktionsplan aus dem Jahr 2009 
vor, der im Jahr 2013 und 2019 fortgeschrieben wurde. Im Rahmen dieser 
Planung wird für das Plangebiet eine schallabsorbierende Begrünung im 
Bereich der Leipziger Straße gefordert und eine schallabsorbierende Ge-
staltung der Stützwände vorgeschlagen. 

Klimaschutzkonzept 

Für die Stadt Frankfurt (Oder) liegt ein Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 
2012 vor. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Verkehrsentwick-
lungskonzept für eine klimaschonende urbane Mobilität erstellt. 

Ziele sind: 

• Aktives Flächen- und Funktionsmanagement 

• Nachhaltige Stadtentwicklung 

• Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B. Solarenergie 

Weitere Planungsvorgaben liegen für das Plangebiet nicht vor. 



�

17 

Bebauungsplan BP-01-011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße"    
Begründung zum Bebauungsplan       Stand: 18.09.2019 

 

4 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans BP-01-011 "Allianzdreieck an der 
Ernst-Thälmann-Straße" als Angebotsplanung sollen, unter Berücksichti-
gung der außerordentlichen städtebaulichen Situation, hinsichtlich Lage, 
Topographie und Zuschnitts des Plangebietes, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine dem Standort angemessene Bebauung geschaffen 
und die Entwicklungschancen des Standortes gewahrt werden.  

Ziel ist es, Baurecht für einen Gebäudekomplex mit Pflege- und anderen 
Gesundheitseinrichtungen zu schaffen. Dies soll über die Festsetzung eines 
Sonstigen Sondergebietes (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO)) mit der Zweckbestimmung "Pflegeheim für Dauer- und 
Tagespflege" erfolgen, wodurch die Unterbringung eines Pflegeheims mit 
nutzungsergänzenden Einrichtungen und Anlagen sowie Wohngebäuden 
für betreutes Wohnen ermöglicht werden soll. In dem Sonstigen Sonderge-
biet sind Gebäude, Anlagen und Einrichtungen, die gesundheitlichen Zwe-
cken dienen sowie Wohngebäude zulässig. Um das Angebot für eine Pfle-
geheimnutzung an diesem Standort sinnvoll zu ergänzen und um verschie-
dene Nutzungskonzeptionen zu ermöglichen sollen ausnahmsweise der 
Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten, Versammlungsstätten, Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle und 
soziale Zwecke sowie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
zugelassen werden. Diese spezielle Ausrichtung auf einen Pflegestandort 
mit umfassendem Leistungsspektrum ist so nur durch die Festlegung eines 
Sonstiges Sondergebietes zu realisieren. 

Die geordnete städtebauliche Entwicklung erfordert die Aufstellung des Be-
bauungsplans in einem gemischt genutzten Bereich der Stadt Frankfurt (O-
der). Das Plangebiet ist bereits voll erschlossen, soziale und technische 
Infrastruktur können mit genutzt, bzw. besser ausgenutzt werden. Mit dem 
Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen, die brach liegenden Grundstücke einer nachhaltigen Nutzung als Pfle-
gestandort zuzuführen. Damit wird entsprechend der Nachfrage nach senio-
rengerechtem und pflegebetreutem Wohnen ein Beitrag geleistet. Weiterhin 
soll ein angemessenes Ortsbild für den Abschluss der Zentrumshauptachse 
Oderufer - Logenstraße - Heilbronner Straße geschaffen werden. Das ge-
plante Vorhaben integriert sich in die übergeordneten Ziele der Stadtent-
wicklung.  
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5 Städtebauliches Konzept 

5.1 Bebauung und Nutzung 

Um auf die Gegebenheiten des Plangebietes flexibel reagieren zu können, 
soll eine campusartige offene Bebauung mit unterschiedlichen Bautypolo-
gien ermöglicht werden. Um die Bebauung der Umgebung anzupassen, 
werden Bereiche mit unterschiedlichen Gebäudehöhen festgesetzt. Im Nor-
den sollen als Übergang zur umgebenden Bebauung Gebäudehöhen von 
mindestens drei bis höchstens fünf Geschossen festgesetzt werden. Als 
städtebaulicher Hochpunkt im Süden an der Kreuzung Heilbronner Straße / 
Leipziger Straße sollen Gebäudehöhen von mindestens sieben bis höchs-
tens neun Geschossen ermöglicht werden. Dieser Hochpunkt soll den Ein-
tritt in die Innenstadt an der Heilbronner Straße markieren und sich in die 
bestehenden Hochpunkte entlang der Leipziger Straße einreihen. Die Höhe 
des Bauwerkes orientiert sich an den Dominaten im weiteren Umkreis des 
Plangebietes.  

Im Sinne der Berücksichtigung privatwirtschaftlicher Belange ermöglicht das 
Baurecht entweder eine Großform oder die Aufteilung in verschiedene Ge-
bäude. Ein durchgehendes Bauelement entlang der Leipziger Straße wird 
zwecks Lärmschutz empfohlen. 

Der um das Plangebiet herumführende und bereits bestehende Gehweg 
wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt  

Entlang der bestehenden Böschungskante zur Leipziger Straße werden 
zum Schutz des Hanges private Grünflächen festgesetzt. Auf der östlichen 
Dreiecksspitze wird eine Fläche mit Bindung für Bepflanzungen festgesetzt.  

Die Nutzung wird als Sonstiges Sondergebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 
BauNVO) mit der Zweckbestimmung "Pflegeheim für Dauer- und Tages-
pflege" festgesetzt, wodurch die Unterbringung eines Pflegeheims mit nut-
zungsergänzenden Einrichtungen und Anlagen sowie Wohngebäuden für 
betreutes Wohnen ermöglicht werden soll. Diese spezielle Ausrichtung auf 
einen Pflegestandort mit umfassendem Leistungsspektrum ist so nur durch 
die Festlegung eines Sonstigen Sondergebietes zu realisieren. Der Flä-
chennutzungsplan der Stadt Frankfurt (Oder) (Stand: 26.11.2013) stellt für 
den künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplans eine gemischte Bau-
fläche dar. Im Zuge einer späteren Änderung wird der Flächennutzungsplan 
im Bereich des Plangebietes angepasst. 

5.2 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Haupterschließung erfolgt barrierefrei über die Ernst-
Thälmann-Straße. Alle Zufahrten verlaufen von der Ernst-Thälmann-Straße 
aus über den Gehweg. 

Eine Anbindung an die Heilbronner und Leipziger Straße ist aus topografi-
schen und verkehrstechnischen Gründen nicht zu realisieren. Bei der An-
bindung an die Ernst-Thälmann-Straße müssen verschiedene Belange, wie 
die unterschiedliche Topografie des Plangebietes und des Straßenverlau-
fes, die damit einhergehenden stark eingeschränkten Sichtverhältnisse, die 
Verkehrstrasse der Straßenbahn sowie die Verkehrsströme der Kreuzungs-
punkte der Ernst-Thälmann-Straße mit der Straße Am Kleistpark, der Ru-
dolf-Breitscheid-Straße und der Heilbronner Straße Berücksichtigung fin-
den. Das Plangebiet ist momentan über zwei Zufahrten an die Ernst-
Thälmann-Straße angebunden. Durch die Topografie des Plangebietes 

Bebauung 

Nutzung 
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kann es auch zukünftig notwendig sein zwei Zufahrten zum Plangebiet von 
der Ernst-Thälmann-Straße planungsrechtlich zu ermöglichen. Um die öf-
fentlichen Parkflächen jedoch nicht weiter zu reduzieren, sollen maximal 
zwei Zufahrten im Einfahrtsbereich eingerichtet werden. An einer möglichen 
Zufahrt im Kreuzungsbereich der Ernst-Thälmann-Straße / Heilbronner 
Straße (im südöstlichen Bereich des Bebauungsgebietes) ist dabei nur eine 
Ausfahrt nach rechts möglich. Die Lage der nördlichen Zufahrt muss an-
hand eines verkehrstechnischen Gutachtens unter Berücksichtigung der 
genannten Problemfelder, erarbeitet werden. 

Vom Süden ist das Plangebiet über eine Treppenanlage mit Podest und 
einer Rampe parallel zur Heilbronner Straße für Fußgänger und Radfahrer 
zugänglich. 

5.3 Technische Infrastruktur 

Die durch das Plangebiet verlaufenden technischen Infrastrukturen werden 
im vorliegenden Bebauungsplan berücksichtigt bzw. gesichert.  

Im Plangebiet befinden sich zahlreiche Abspanneinrichtungen (Masten) für 
die Fahrleitung der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF). 
Einer dieser Masten liegt außerhalb der Straßenverkehrsfläche im südöstli-
chen Baugrundstücksbereich. Dieser Mast ist nach Angaben der SVF als 
Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen.  

Weiterhin verläuft ein Mischwasserkanal der Frankfurter Wasser- und Ab-
wassergesellschaft mbH (FWA) im Plangebiet. Der Kanal ist in der Plan-
zeichnung kartiert und bezeichnet (siehe hierzu auch Kap. 6.2.3).  

Bei der Planung der Versickerungsschächte ist die Einhaltung des DWA-M 
153 zu beachten. Bei der Planung der Lage der Schächte ist zu beachten, 
dass die Unterkante der Versickerungsanlagen unterhalb der Straßenober-
kanten und der Unterkante der Spundwand liegen müssen. 

Auf der Südseite der Heilbronner Straße ist eine betriebsbereite Fernwär-
meleitung vorhanden und somit der Anschluss an das Fernwärmeversor-
gungsnetz möglich. Die Fernwärmeversorgungssatzung der Stadt Frankfurt 
(Oder) (Stand 14.06.2012) ist anzuwenden. 

Im betroffenen Plangebiet befinden sich Erdgasleitungen. Eine weitere Er-
schließung des Plangebietes ist möglich. Änderungen oder Erweiterungen 
des Netzes sowie Rekonstruktionsarbeiten am Leitungsbestand sind im 
Bereich des Plangebietes nicht geplant. Kurzfristige Bestandsänderungen 
sind möglich. Im Zuge von Planungen und vor der Ausführung von Bau-
maßnahmen sind rechtzeitig aktuelle Bestandsauskünfte einzuholen. Die 
EWE NETZ GmbH führt die Bestandsauskunft im Namen und Auftrag der 
Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH aus. Zum Schutz der Gasleitungen 
müssen folgende Regeln eingehalten werden: 

- In Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt von Hand mit äußerster 
Vorsicht nach vorheriger Absprache mit dem Meisterbereich Netzbe-
trieb Gas durchzuführen. 

- Bei seitlichen Näherungen und Kreuzungen der Nieder- und Mittel-
druckleitungen mit Ver- und Entsorgungsleitungen ist ein Abstand 
von 0,4 m einzuhalten. Für Hochdruckleitungen ist bei Parallelverle-
gung ein Abstand von 1,0 m einzuhalten. Bei Kreuzungen ist ein Ab-
stand von 0,5 m einzuhalten. Eine Kreuzung der Gasleitungen durch 
grabenlose Verlegung (z. B. Erdrakete) ist nur gestattet, wenn die 
Leitungen freigelegt sind. 
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- Bei Fundamenten o. ä. ist ein seitlicher Mindestabstand von 1,0 m 
einzuhalten. Im Bereich der Hochdruckleitungen dürfen in einem Ab-
stand von mindestens 5,0 m keine Gebäude, Fundamente o. ä. er-
richtet werden. 

- Ein Errichten von Gebäuden über Gasleitungen oder jedes andersar-
tige Überbauen, das den Zugang zur Leitung beeinträchtigt, ist unzu-
lässig. Gegen eine Überbauung der Gasleitungen mit teilversiegel-
ten Flächen werden keine Einwände erhoben. 

- Die Einbettung der vorhandenen Gasleitungen in steinfreiem Boden 
ist zu gewährleisten. 

- Bei höhenmäßigen Veränderungen / Angleichungen ist für die vor-
handenen Gasleitungen eine Mindestdeckung von 0,80 m sowie ei-
ne maximale Überdeckung von 1,50 m zu gewährleisten. 

- Bei der Pflanzung von Bäumen ist ein Mindestabstand (horizontaler 
Abstand der Stammachse von der Außenhaut der Versorgungsanla-
ge) von 2,50 m einzuhalten. Für Heckenpflanzungen ist einen Min-
destabstand von 1,0 m zu den Leitungstrassen einzuhalten. 

- Die Zugänglichkeit der Gasleitungen, insbesondere der vorhandenen 
Schieber, ist während der Durchführung der Baumaßnahme sowie 
nach deren Beendigung zu gewährleisten. 

- Sind die vorgenannten Forderungen nicht einzuhalten, ist die Durch-
führung geeigneter Schutzmaßnahmen abzusprechen.  

Das im Plangebiet vorhandene Gebäude (Ernst-Thälmann-Straße 56c) be-
sitzt bereits einen separaten Strom-Hausanschluss. Dieser Anschluss hat 
eine Kapazität von ca. 30 kW. Sollte dieser Anschlusswert nicht ausreichen, 
oder das o. g. Gebäude für den Neubau abgerissen werden, muss ein neu-
er Hausanschluss errichtet werden. In diesem Fall wird dieser Hausan-
schluss von der noch neu zu errichtenden Station Heilbronner Str. 1 ge-
speist werden müssen, da das vorhandene Stammkabel keine größeren 
Anschlusskapazitäten zulässt. Beachtet werden muss, dass die Leitungsan-
lagen eine Lagetiefe von ca. 0,8 m bis 1,0 m haben. Sie sind nicht massiv 
zu überbauen und die Trassen nicht zu bepflanzen. Erdaufschüttungen und 
Erdabtragungen im Bereich der Kabeltrassen sind nicht zulässig. Die Lei-
tungsrechte und der Schutz der Bestandsanlagen sind zu gewährleisten. 
Vor jeglichem Erdbau ist die Einholung des aktuellen Leitungsbestandes 
erforderlich. Eine detaillierte Beurteilung erfolgt mit dem Vorliegen konkreter 
Bauvorhaben.  

Im südöstlichen Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom Deutschland GmbH. Der Bestand und der Betrieb der vorhande-
nen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Über gegebenenfalls 
notwendige Maßnahmen zur Sicherung, Veränderung oder Verlegung der 
Telekommunikationslinien der Telekom, können erst mit der Ausführungs-
planung konkrete Angaben gemacht werden. Folgende Regeln sind zu be-
achten: 

- In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende 
Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzuse-
hen.  

- Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
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2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Es ist sicherzu-
stellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht 
behindert werden.  

- Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit den Baumaßnahmen der anderen Leitungs-
träger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich an-
gezeigt werden. 

In der Umgebung des Plangebietes bestehen außerdem Anlagen von Richt-
funkbetreibern. Durch deren rechtzeitige Einbeziehung in die weitere Pla-
nung ist es ggf. möglich, Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu 
vermeiden. 

Die Leipziger Straße westlich des Plangebietes ist zudem Bestandteil des 
Militärstraßengrundnetzes Nr. 721. Sollten während der Bauphase Ein-
schränkungen bei der Nutzung der Leipziger Straße entstehen, so sind die-
se unter Angabe von Beginn und Ende der Baumaßnahme dem Logistik-
zentrum der Bundeswehr, Abteilung Verkehr und Transport, Dezernat Ver-
kehrsführung mitzuteilen.  

5.4 Städtebauliche Freiflächenplanung  

Das Plangebiet wird im Landschaftsplan als Gewerbe-, Handels- und 
Dienstleistungsfläche dargestellt. (Stand: 11/1996)  

Die Freiflächenplanung nimmt Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf. Entsprechend gibt es 
eine Festsetzung zur Kompensation für die Beseitigung von Bäumen, eine 
Festsetzung zur Durchlässigkeit von befestigen Flächen und Festsetzungen 
zum Schutz von wertvollen Einzelbäumen.  

5.5 Sonstiges 

Über einen Städtebaulichen Vertrag regelt die Stadt Frankfurt (Oder) mit 
dem Eigentümer die Durchführung des Bauleitplanverfahrens und die Über-
nahme der entstehenden Kosten. Nach erfolgreichem Abschluss des Plan-
verfahrens wird in einem gesonderten Erschließungsvertrag die Herstellung 
sämtlicher Erschließungsanlagen und die Übernahme der Kosten geregelt. 
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6 Planinhalt  

6.1 Nutzung der Baugrundstücke 

6.1.1 Art der baulichen Nutzung  

Die Nutzungsart wird als Sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11  
BauNVO mit der Zweckbestimmung "Pflegeheim für Dauer- und Tagespfle-
ge" festgesetzt.  

Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Pflegeheim für 
Dauer- und Tagespflege" dient der Unterbringung eines Pflegeheims mit 
nutzungsergänzenden Einrichtungen und Anlagen sowie Wohngebäuden 
für betreutes Wohnen. In dem Sonstigen Sondergebiet sind Gebäude, An-
lagen und Einrichtungen, die gesundheitlichen Zwecken dienen sowie 
Wohngebäude zulässig. Um das Angebot für eine Pflegeheimnutzung an 
diesem Standort sinnvoll zu ergänzen und um verschiedene Nutzungskon-
zeptionen zu ermöglichen, sollen ausnahmsweise der Versorgung des Ge-
bietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Versammlungs-
stätten, Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke 
sowie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zugelassen 
werden. Diese spezielle Ausrichtung auf einen Pflegestandort mit umfas-
sendem Leistungsspektrum ist so nur durch die Festlegung eines Sonstigen 
Sondergebietes zu realisieren. So kann das Planungsziel, diese bedeuten-
de Schnittstelle zwischen der Innenstadt und benachbarten Stadtteilen mit 
ihren vorhandenen Nutzungseinschränkungen zu einem innerstädtischen 
Wohnquartier für hilfebedürftige Menschen, mit Einrichtungen für soziale 
und gesundheitliche Zwecke sowie nutzungsergänzendem Einzelhandel 
und Dienstleistungen, entwickelt werden. Mit der Festsetzung als Sonstiges 
Sondergebiet können die vorhandenen Qualitäten des Standortes aufge-
nommen werden und die Wirkungen der beschriebenen Nutzungsein-
schränkungen und Mängel auf das Plangebiet zielgerichtet minimiert wer-
den.  

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Pflegeheim für 
Dauer- und Tagespflege" sind Gebäude, Anlagen und Einrichtungen, die 
gesundheitlichen Zwecken dienen, Anlagen für die Verwaltung sowie 
Wohngebäude, die gemäß § 3 Abs. 4 BauNVO ganz oder teilweise der Be-
treuung und Pflege ihrer Bewohner dienen sowie Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen zulässig. Durch diese Festsetzung wird sicher-
gestellt, dass im Plangebiet die Unterbringung eines Pflegeheims mit allen 
dazugehörigen und nutzungsergänzenden Einrichtungen und Anlagen, wie 
Arztpraxen, therapeutischen und psychiatrischen Einrichtungen sowie 
Wohngebäuden für hilfebedürftige Menschen und Personal ermöglicht wird.  

Die Immissionswerte für Störgrad und Schutzanspruch richten sich nach 
den einschlägigen Vorgaben für Allgemeine Wohngebiete (WA) i. S. d. § 4 
BauNVO. Somit wird im Sonstigen Sondergebiet die Schutzwürdigkeit der 
geplanten Nutzung "Pflegeheim für Dauer- und Tagespflege" berücksichtigt. 

Durch die ausnahmsweise Zulässigkeit von der Versorgung des Gebietes 
dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Versammlungsstätten, 
Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke kann das 
Angebot an nutzungsergänzenden Einrichtungen und Dienstleistungen, wie 
etwa durch eine Apotheke, ein Café oder eine Bibliothek noch selektiv er-
gänzt werden. 

Begründung zur 
Festsetzung als 
Sonstiges Sonder-
gebiet 

Begründung zur 
Textfestsetzung 1.1 
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Der um das Plangebiet herumführende und bereits bestehende Gehweg 
wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
festgesetzt. Die Festsetzung entspricht dem vorhandenen Bestand und si-
chert die öffentliche Nutzung des Gehweges.  

Entlang der bestehenden Böschungskante zur Leipziger Straße werden 
zum Schutz des Hanges eine private Grünfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 
BauGB und eine Stützmauer festgesetzt. Auf dieser Fläche soll auch ein 
Teil der Ausgleichspflanzungen realisiert werden. 

6.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO für das 
Sonstige Sondergebiet durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschoss-
flächenzahl (GFZ) und die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist mit 0,6 festgesetzt, wodurch die bauge-
bietstypische Obergrenze von 0,8 um 25 % unterschritten wird. Die festge-
setzte Geschossflächenzahl (GFZ) ist mit 2,4 an der Obergrenze für den 
Baugebietstyp angesetzt (gem. § 17 BauNVO). In der Verbindung der bei-
den Maßzahlen kann eine hohe Grundstücksausnutzung bei einem spar-
samen Umgang mit Grund und Boden umgesetzt werden.  

Eine weitere Überschreitung der GRZ durch Garagen und Stellplätzen mit 
ihren Zufahrten und durch Nebenanlagen ist nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO nicht möglich. Hierdurch wird eine die GRZ überschreiten-
de Versieglung des Gebietes vermieden und ein Grünanteil von mindestens 
40 % im Baugebiet sichergestellt. Dies ist notwendig, um die zu entwäs-
sernde Fläche möglichst gering zu halten und um Flächen für Ausgleichs-
maßnahmen im Gebiet vorhalten zu können. 

Im Baugebiet sind zwei Bereiche mit unterschiedlich festgesetzter Gebäu-
dehöhe durch eine "Knotenlinie" getrennt. Im nördlichen Bereich des Plan-
gebietes sind mindestens drei und höchstens fünf Vollgeschosse zulässig. 
Die neue Bebauung passt sich somit in die Umgebung ein. Eine unverhält-
nismäßig hohe oder niedrige und damit unangemessene und dem sparsa-
men und schonenden Umgang mit Grund und Boden widersprechende Be-
bauung wird damit verhindert. Im südlichen Bereich des Plangebietes sind, 
abgesetzt von der Umgebungsbebauung, mindestens sieben und höchstens 
neun Vollgeschosse zulässig. Damit soll der Eingang zur Innenstadt und der 
Anfang der Zentrumshauptachse betont und auf das abfallende Gelände 
reagiert werden. Die Höhe des Bauwerkes orientiert sich an den Dominaten 
im weiteren Umkreis des Plangebietes (bestehenden Hochpunkte entlang 
der Leipziger Straße). Die angrenzende denkmalgeschützte Wohnanlage 
"Huttenstraße - Thielestraße - Ebertusstraße" wird durch die Höhenentwick-
lung der neu zu errichtenden Gebäude nicht wesentlich beeinträchtigt. Die 
Festsetzung von Mindestgeschosshöhen garantiert die Umsetzung des Pla-
nungsziels der angemessenen Bebauung und ermöglicht dadurch, im Sinne 
der Berücksichtigung der privatwirtschaftlichen Belange, weniger strikte 
Festsetzungen bei der überbaubaren Grundstücksfläche und der Bauweise. 

6.1.3 Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen  

Im Bebauungsplan werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB die Bauweise 
und die überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

Im Sonstigen Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise gemäß § 22 
Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Eine Längenbeschränkung für bauliche Anla-
gen besteht nicht. Hierdurch sind verschiedenen Bautypologien möglich, 
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wodurch auf unterschiedliche Nutzungsansprüche reagiert werden kann.  
Die überbaubare Grundstücksfläche wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. 
V. m. § 23 BauNVO durch eine Baugrenze festgelegt. Die Baugrenze ver-
läuft im Nord- und Südosten entlang der Grundstücksgrenze. Im nördlichen 
Bereich erfordert der durch das Plangebiet verlaufende Mischwasserkanal 
ein Abrücken der Baugrenze. Im Westen des Plangebietes verläuft die Bau-
grenze entlang der festgesetzten Grünfläche. Im Osten wird die Vegetation 
der Dreieckspitze durch ein Zurückweichen der Baugrenze gesichert. 

Die zulässige GRZ ist innerhalb der Baugrenze umsetzbar. Somit werden 
verschiedene Varianten zur Ausschöpfung des zulässigen Nutzungsmaßes 
ermöglicht. 

6.2 Weitere Nutzungsfestsetzungen 

6.2.1 Private Grünflächen 

Durch die Festsetzung von Grünflächen sollen die Böschung und Stütz-
mauern zur Leipziger Straße planungsrechtlich gesichert werden. Zudem 
können hier Ersatzpflanzungen gemäß der Baumschutzsatzung der Stadt 
Frankfurt (Oder) erfolgen. 

Die zeichnerische Festsetzung einer Böschung und einer Stützmauer im 
Übergang vom Plangebiet zur Leipziger Straße dient der Sicherung des 
Straßenkörpers. 

6.2.2 Immissionsschutz 

Aufgrund der direkten Lage an der stark befahrenen Leipziger Straße (Bun-
desstraße B 112) entstehen erhöhte Lärmimmissionen im Plangebiet. Hinzu 
kommen Lärmimmissionen, die von der Heilbronner Straße und der Ernst-
Thälmann-Straße sowie von den angrenzenden Schienenverkehrswegen 
ausgehen. Die Immissionswerte für Störgrad und Schutzanspruch richten 
sich nach den einschlägigen Vorgaben für Allgemeine Wohngebiete (WA) i. 
S. d. § 4 BauNVO. Somit wird im Sonstigen Sondergebiet die Schutzwür-
digkeit der geplanten Nutzung "Pflegeheim für Dauer- und Tagespflege" 
berücksichtigt. 

Um die schalltechnischen Auswirkungen auf die geplante Bebauung um-
fangreich behandeln zu können, wurde ein schalltechnisches Gutachten 
erstellt. Der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros Acouplan 
vom 24.01.20191 zu Folge, wird für das Plangebiet eine starke Verlärmung 
berechnet. Verantwortlich hierfür sind die hohen Verkehrsstärken und die 
Nähe der Straßen zum Untersuchungsgebiet sowie insbesondere zur 
Nachtzeit der Güterverkehr auf den Schienenverkehrswegen. Des Weiteren 
wird das Untersuchungsgebiet praktisch von allen Seiten verlärmt.  

 

Im Schallgutachten wurde die Verlärmung des Gebietes innerhalb der Bau-
                                                
 

 

 
1  Acouplan GmbH 2019: Schalltechnische Untersuchung zum Schallschutz gegen 

Außenlärm (Verkehrslärm) für den Neubau von Pflegeeinrichtungen, Bericht Nr. 2243_5  
zum Bebauungsplan BP–01–011 „Allianz-dreieck an Ernst-Thälmann-Straße“ in Frankfurt 
(Oder), Acouplan GmbH, Ingenieurbüro für Akustik, Schallschutz und 
Schwingungstechnik, Berlin den 16.09.2019 
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grenzen in Form von Rasterlärmkarten für den Beurteilungspegel und den 
maßgeblichen Außenlärmpegel ermittelt. Weiterhin ist die erforderliche 
Schalldämmung der Fassaden gemäß DIN 4109-1, -2 festgelegt worden. 

Nach Vorgabe des LfU wird die pauschale Minderung des Beurteilungspe-
gels des Schienenverkehrslärms um 5 dB gemäß DIN 4109-2 nicht berück-
sichtigt. Gemäß DIN 4109-2 wird für die Ermittlung der erforderlichen 
Schalldämmung der Fassaden der Beurteilungspegel / Nacht zu Grunde 
gelegt, da der Beurteilungspegel / Nacht um weniger als 10 dB unter dem 
Beurteilungspegel / Tag liegt. 

Die geplanten Gebäude eines Pflegeheims in Kombination mit Betreutem 
Wohnen werden im Sinne der DIN 4109-1 als Bettenräume in Krankenan-
stalten und Sanatorien eingestuft. 

Gemäß DIN 4109-1 ergeben sich die Anforderungen an die gesamten be-
werteten Bau-Schalldämm-Maße nach der folgenden Formel: 

 

R’w,ges   = La – KRaumart 

mit R’w,ges   = Gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß 

La  = Maßgeblicher Außenlärmpegel 

KRaumart  = 25 dB für Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien 

= 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernach-
tungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

  = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

 

Die Berechnungen ergeben am Tage in Abhängigkeit von der Berech-
nungshöhe Werte von Lr,Tag = 61 - 71 dB(A). Zur Nachtzeit ergeben sich 
Werte von Lr,Nacht = 57 - 64 dB(A). Wie die Rasterlärmkarte für den maßgeb-
lichen Außenlärmpegel (Abbildung 3) aufzeigt, ergeben sich an der südli-
chen Baugrenze maßgebliche Außenlärmpegel von La > 75 dB(A). Das üb-
rige Plangebiet weist die maßgeblichen Außenlärmpegel La �  70 dB(A) auf. 

Es ergeben sich für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien ge-
mäß der DIN 4109-2 erforderliche Bau-Schalldämm-Maße von R'w,ges = 48 - 
52 dB. Die Bau-Schalldämm-Maße für Übernachtungsräume bzw. Aufent-
haltsräume für ärztliches bzw. Pflegepersonal können pauschal um 5 dB 
gemindert werden. Bei Verwaltungsräumen und weiteren Büroräumen kön-
nen die Bau-Schalldämm-Maße pauschal um 10 dB gemindert werden.  

Bei der Ermittlung der Bau-Schalldämm-Maße der Fassaden sind gemäß 
der DIN 4109-2 die Korrekturwerte KAL für das Verhältnis Fassadenfläche zu 
Grundfläche des Raumes zu berücksichtigen. Die Bau-Schalldämm-Maße 
sind auch unter Berücksichtigung von Lüftungsanlagen einzuhalten. 

 

 
Abb. 3:  

Rasterlärmkarte 
maßgeblicher 
Außenlärmpegel La, 
Acouplan GmbH 
2019, Schalltechni-
sche Untersuchung 
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Die Werte der Gesundheitsgefährdung werden am Tage im gesamten Plan-
gebiet eingehalten. Zur Nachtzeit werden die Werte der Gesundheitsge-
fährdung in Teilbereichen überschritten. Die Prüfwerte des Landes Bran-
denburg werden am Tage in Teilbereichen des Plangebiets eingehalten und 
zur Nachtzeit im gesamten Plangebiet überschritten. Der Beurteilungspegel 
/ Nacht beträgt für alle berechneten Höhen im gesamten Bebauungsplan-
Gebiet Lr,Nacht �  55 dB(A).  

Daher empfehlen die Gutachter für mindestens 50 % der schutzbedürftigen 
Räume Maßnahmen wie z.B. städtebauliche Strukturen und Gebäudestruk-
turen, lärmabgewandte Fassaden, lärmgeschützte Fassaden und Innenhof-
bereiche zu entwickeln, bei denen ein Beurteilungspegel / Nacht von Lr,Nacht 

= 55 dB(A) nicht überschritten wird.  

Bei Zwei- oder Mehr-Zimmer-Bereichen sind Grundrissregelungen mit lärm-
zugewandten und lärmabgewandten Seiten zu schaffen, bei denen an den 
lärmabgewandten Seite vor 50 % der schutzbedürftigen Räume der 
Wohneinheiten Beurteilungspegel Nacht von Lr,Nacht = 55 dB(A) nicht über-
schritten werden. Die geplante Nutzung als Pflegeeinrichtung in Kombinati-
on mit betreutem Wohnen führt mehrheitlich zu Ein-Zimmer-Lösungen, in 
denen mit einer Grundrissregelung mit lärmzugewandten und lärmabge-
wandten Seiten nicht in allen Fällen eine Lösung der Verlärmungssituation 
erreicht werden kann. Hier sind Gebäudegestaltungen oder bauliche Maß-
nahmen zu entwickeln, mit denen z.T. lärmabgewandte Fassaden geschaf-
fen werden, in denen Beurteilungspegel / Nacht von Lr,Nacht �  55 dB(A) vor 
den Fenstern schutzbedürftiger Räume eingehalten werden können. Für 
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Fassadenbereiche in denen dies nicht möglich ist, sind verglaste Balkone 
bzw. verglaste Wintergärten, Festverglasungen (mit schallgedämmten Lüf-
tungseinrichtungen, so dass die Fassadenelemente nicht zum Lüften geöff-
net werden müssen) oder bauliche Maßnahmen vorgesehen werden, mit 
denen Innenraumpegel von LAeq = 30 dB(A) bei teilgeöffneten Fenstern nicht 
überschritten werden oder Maßnahmen gleicher Wirkung im Sinne der 
Lärmminderungsplanung vorzusehen. 

Die Festlegung einer bestimmten Gebäudestruktur zum Schallschutz (etwa 
Blockstruktur für geschützte Innenbereiche) soll auf Grund der schwierigen 
räumlichen Struktur des Plangebietes (dreieckig / unter einem Hektar Flä-
che / Topografieunterschiede) und der hohen architektonischen Anforde-
rungen an einen effektiven Betrieb des / der zu errichtenden Gebäude/s 
entsprechend der Zweckbestimmung "Pflegeheim für Dauer- und Tages-
pflege", nicht erfolgen. 

Für die zu entwickelnde Gebäude- und Grundrissstrukturen können dann 
erneut die Beurteilungspegel, die maßgeblichen Außenlärmpegel und die 
erforderlichen Bauschalldämm- Maße der Fassaden an den konkreten Ge-
bäuden ermittelt werden. Aufgrund der Verlärmung des B-Plan-Gebiets von 
allen Seiten, der Entfernung einzelner Lärmquellen (Bahnstrecken, etc.) und 
der geplanten Höhen der Gebäude ist 

der Einsatz von Lärmschutzwänden entlang der B-Plan-Grenzen praktisch 
unwirksam und kann nicht empfohlen werden. Bei vorliegender Gebäude- 
und Grundrissstruktur und der Lage der Gebäude im B-Plan-Gebiet ist dies 
erneut zu prüfen. 

Zum Schutz vor Verkehrslärm entlang der Leipziger Straße / Heilbronner 
Straße / Ernst-Thälmann-Straße sind Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, 
Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht zum Blockinnenbereich 
ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zu-
lässig. Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbe-
reichen, die nur entlang der Leipziger Straße / Heilbronner Straße / Ernst-
Thälmann-Straße orientiert sind, ist mindestens ein baulich verbundener 
Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errich-
ten.  Dies schließt nicht aus, dass grundsätzlich eine Öffnung / Teilöffnung 
der äußeren baulichen Hülle des Außenwohnbereichs möglich ist. 

Für die Höhe von 2 m über Grund ergeben die Berechnungen Werte am 
Tage von Lr,Tag = 61 – 71 dB(A) (siehe Abbildung 1 im Anhang 4 / Schall-
technische Untersuchung). Damit wird im gesamten Untersuchungsgebiet 
der Orientierungswert des Beiblatts 1 der DIN 18005 für Allgemeine Wohn-
gebiete von 55 dB(A) erheblich überschritten. 

Für Außenwohnbereiche sollten an lärmabgewandten Fassaden Bereiche 
geschaffen werden, in denen Beurteilungspegel am Tage von Lr,Tag �  60 
dB(A) eingehalten werden können. Des Weiteren ist es möglich, durch bau-
liche Maßnahmen Bereiche zu schaffen, in denen Beurteilungspegel am 
Tage von Lr,Tag �  60 dB(A) eingehalten werden können. Für Bereiche, in 
denen Beurteilungspegel am Tage von Lr,Tag �  60 dB(A) im Freien nicht ein-
gehalten werden können, ist für Außenwohnbereiche durch geeignete bauli-
che Maßnahmen (verglaste Balkone oder Wintergärten) sicherzustellen, 
dass bei teilgeöffneten Fenster der Balkone oder Wintergärten ein Innenpe-
gel von Lr,Tag �  60 dB(A) eingehalten werden kann. 

Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsver-
fahren zu erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die 
nach DIN 4109-1:2018 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beach-
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ten. Wenn die Gebäudestrukturen vorliegen, können erneut die Beurtei-
lungspegel, die maßgeblichen Außenlärmpegel und die erforderlichen 
Schalldämmungen für die Fassadenabschnitte ermittelt werden um daraus 
die erforderlichen Maßnahmen abzuleiten. 

6.2.3 Entwässerung 

Im Zuge der geplanten Bebauung wird die im Bestand zum Großteil unver-
siegelte Fläche künftig einen höheren Grad an Versiegelung aufweisen. 
Somit wirkt sich das Vorhaben direkt auf den Wasserhaushalt am Standort 
aus.  

Eine Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in die öffentliche 
Kanalisation ist nur stark gedrosselt (Qdr = 15 I/s) möglich. Die Festsetzung 
zum Gründach soll dazu beitragen, den anfallenden Niederschlag auf der 
Dachfläche der Baukörper zu einem großen Teil zu speichern und Über-
schusswasser verzögert in die Kanalisation abzugeben.  

Zum Nachweis der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Baugrundes 
wurde ein Gutachten2 erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 
eine Versickerung anfallenden Niederschlagswassers nach einem Durch-
stoßen der oberflächennahen Aufschüttungen und bindigen Bodenschichten 
in den gewachsenen Sanden möglich ist.  

Die Versickerung des anfallenden nicht schädlich verunreinigten Nieder-
schlagswassers erfolgt somit auf den Baugrundstücken im Plangebiet. Wei-
terhin ist festgesetzt, dass im Ausnahmefall, sofern die anstehen Bodenver-
hältnisse eine Versickerung nicht ermöglichen, das Niederschlagswasser 
gedrosselt in das Entsorgungssystem des Versorgungsträgers abgeleitet 
werden kann. Dies ist mit dem Versorgungsträger im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens abzustimmen. 

Bei der Planung der Versickerungsschächte ist die Einhaltung des DWA-M 
153 zu beachten. Bei der Planung der Lage der Schächte ist zu beachten, 
dass die Unterkante der Versickerungsanlagen unterhalb der Straßenober-
kanten und der Unterkante der Spundwand liegen müssen. 

6.3 Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

6.3.1 Verkehrsflächen 

Die Festsetzung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche entspricht dem vor-
handenen Bestand. Dabei handelt es sich größtenteils um Gehwege, die bis 
auf die Baumstandorte versiegelt sind. Die vorhandene Baumreihe im öf-
fentlichen Straßenraum entlang der Ernst-Thälmann-Straße ist zu beachten 
und zu erhalten. Eine gesonderte Festsetzung ist hierfür nicht erforderlich, 
da die Baumreihe in der öffentlichen Verkehrsfläche liegt und sich damit in 
der Baulastträgerschaft der Stadt befindet. 

Des Weiteren befinden sich innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche Ab-
spanneinrichtungen für die Fahrleitung der Straßenbahn sowie Teile des 
                                                
 

 

 
2  Geobau GmbH 2017: Baugrundbeurteilung. Ernst-Thälmannstraße 56c „Allianz-

dreieck“ 15230 Frankfurt (Oder), Projekt 1.274, Geobau - Ingenieurgesellschaft 
für Geotechnik und Bauwesen mbH, Berlin, Bericht vom 14.12.2017 
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Mischwasserkanals der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft 
mbH und Hauptkommunikationsleitungen der Deutschen Telekom AG. 

6.3.2 Einfahrtbereich 

Angrenzend an die Ernst-Thälmann-Straße wird der Ein- und Ausfahrtbe-
reich für das Plangebiet festgelegt. Eine Anbindung an die Heilbronner und 
Leipziger Straße ist aus topografischen und verkehrstechnischen Gründen 
nicht zu realisieren. Bei der Anbindung an die Ernst-Thälmann-Straße müs-
sen verschiedene Belange, wie die unterschiedliche Topografie des Plan-
gebietes und des Straßenverlaufes, die damit einhergehenden stark einge-
schränkten Sichtverhältnisse, die Verkehrstrasse der Straßenbahn sowie 
die Verkehrsströme der Kreuzungspunkte der Ernst-Thälmann-Straße mit 
der Straße Am Kleistpark, der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Heilbron-
ner Straße Berücksichtigung finden. Das Plangebiet ist momentan über 
zwei Zufahrten an die Ernst-Thälmann-Straße angebunden. Durch die To-
pografie des Plangebietes kann es auch zukünftig notwendig sein zwei Zu-
fahrten zum Plangebiet von der Ernst-Thälmann-Straße planungsrechtlich 
zu ermöglichen. Um die öffentlichen Parkflächen jedoch nicht weiter zu re-
duzieren, sollen maximal zwei Zufahrten im Einfahrtsbereich eingerichtet 
werden. An einer möglichen Zufahrt im Kreuzungsbereich der Ernst-
Thälmann-Straße / Heilbronner Straße (im südöstlichen Bereich des Be-
bauungsgebietes) ist dabei nur eine Ausfahrt nach rechts möglich. Die Lage 
der nördlichen Zufahrt muss anhand eines verkehrstechnischen Gutachtens 
unter Berücksichtigung der genannten Problemfelder, erarbeitet werden.  

6.3.3 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Mischwasserkanal der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes verläuft ein bestehender Misch-
wasserkanal der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH 
(FWA). Entsprechend erhält die FWA (bzw. der Leitungsbetreiber) Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechte im Bereich des Schutzstreifens der Leitung (beid-
seitig 3 m), um Erhaltung, Betrieb und Wartung des Kanals zu sichern. In-
nerhalb dieser Fläche dürfen keine baulichen oder sonstigen Anlagen er-
richtet sowie Maßnahmen vorgenommen werden, die den ordnungsgemä-
ßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden. 
Baumpflanzungen im Bereich von unterirdischen Ver- und Entsorgungslei-
tungen sind gem. DVGW-Regelwerk GW 125 vom März 1989 in einem Ab-
stand von ca. 2,50 m möglich. Geländeregulierungen oder Anpflanzungen 
mit Tiefwurzlern sind nur in Abstimmung mit dem Leitungsbetreiber zuläs-
sig.  

6.4 Pflanz- und Erhaltungsbindungen 

6.4.1 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

Dachbegrünung 

Im Sonstigen Sondergebiet sind mindestens 60 % der Dachflächen extensiv 
zu begrünen. Dies gilt nicht für technische Einrichtungen und Beleuchtungs-
flächen sowie für Dachflächen von Garagen und von Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 BauNVO. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss 
mindestens 10 cm betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.  

Durch die Festsetzung einer Dachbegrünung sollen die durch die Planung 
hervorgerufenen Eingriff in Natur und Landschaft zumindest teilweise aus-
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gleichen werden. Die ökologischen Vorteile einer Dachbegrünung liegen in 
einer Rückgewinnung von überbauten Vegetationsflächen, in der Verbesse-
rung des Mikroklimas durch Ausgleich von Temperaturextremen, Erhöhung 
der Luftfeuchtigkeit und Verminderung der Rückstrahlung sowie in der ho-
hen Wasserspeicherung und der somit verzögerten Abgabe von Über-
schusswasser, womit öffentliche Kanäle und Gewässer entlastet werden. 
Bei einer möglichen neu entstehenden Dachfläche von ca. 2.500 m2 (ca. 75 
% der durch die GRZ zulässigen Versieglung) entspräche 60 % der zu be-
grünenden Dachfläche 1.500 m2. Die Dachbegrünung kann mit 30 % der 
begrünten Fläche auf die zusätzliche Versiegelung angerechnet werden. 
Dies entspricht einer Kompensation von 450 m2. 

Erhalt und Pflanzung von Bäumen 

Außerhalb der Grünfläche sowie der Fläche mit Pflanzbindung wird der 
Baum Nr. 13 (Eiche) zum Erhalt festgesetzt. Der Baum hat einen Stamm-
umfang von mehr als 2 m und kann auf Grund seines Alters und seines 
Wuchses fast als Naturdenkmal bezeichnet werden. Des Weiteren besitzt er 
zusammen mit den Bäumen auf der östlichen Spitze (Baum 18, 20 und 21) 
Bedeutung für das Ortsbild an der Kreuzung Ernst-Thälmannstraße / Heil-
bronner Straße. Die Bäume Nr. 18 (Rosskastanie), 20 (Spitzahorn) und 21 
(Linde) die ebenfalls einen Stammumfang von knapp, bzw. mehr als 2 m 
haben, stehen innerhalb einer Fläche, die mit einer Festsetzung zum Erhalt 
bzw. zur Neupflanzung von Bäumen gekennzeichnet ist. Die Festsetzung 
der Pflanzbindung dient nicht zum Schutz individueller Pflanzen, mit der 
Festsetzung der Pflanzbindung wird nur geregelt, dass auf der Fläche eine 
Pflanzfläche erhalten werden soll. Während die Bäume 20 und 18 Trocken-
schäden und Totholz aufweisen, weist der Baum Nr. 21 keine sichtbaren 
Schäden auf. Aus diesem Grund wird der Baum Nr. 21 zusätzlich zum Er-
halt festgesetzt. Hierdurch wird gesichert, dass der Baum 21 auch bei der 
ggf. erforderlichen Herstellung von Zufahrten erhalten wird. Baum 18 und 20 
sollen aufgrund des Zustands und der noch nicht festgelegten Lage der 
Einfahrt / Feuerwehrzufahrt nicht individuell festgesetzt werden. Nach Mög-
lichkeit sollen sie erhalten werden und bei Abgang im Bereich der festge-
setzten Fläche für Bindungen für Bepflanzungen ersetzt werden (siehe 
Textfestsetzung 8.1). Durch die individuelle Festsetzung von Baum Nr. 21 
soll dieser jedoch auf jeden Fall erhalten werden. Mit der Festsetzung zum 
Erhalt soll der Eingriff in das Stadtbild an der Kreuzung Ernst-Thälmann-
Straße/Heilbronner Straße gemindert werden. 

Die Beseitigung von Bäumen ist nach der Baumschutzverordnung Frankfurt 
(Oder) (BaumSchVOFF) zu kompensieren. Insgesamt können bis zu 51 
Bäume gefällt werden, die unter die Baumschutzverordnung Frankfurt (O-
der) fallen. Gemäß Baumschutzverordnung Frankfurt (Oder) sind, wenn alle 
Bäume gefällt werden, 122 Ersatzpflanzungen mit einem Stammumfang von 
16 – 18 cm erforderlich. Im räumlichen Geltungsbereich sind 30 einheimi-
sche Bäume gemäß Pflanzliste mit einem Mindeststammumfang von 16 – 
18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Zusätzli-
che Bäume, die im Plangebiet erhalten werden können, werden unter den 
Vorgaben der BaumSchVOFF auf die zu pflanzenden Bäume angerechnet. 
Weitere Ersatzpflanzungen werden außerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reiches verwirklicht, die Bedingungen hierfür werden in einem städtebauli-
chen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Frankfurt (Oder) 
festgeschrieben. 
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zeichnerischen 
Festsetzung von 
Bäumen 

Begründung zur 
Textfestsetzung 7.2 
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Erhalt und Pflanzung von Hecken 

Im räumlichen Geltungsbereich sind auf einer Länge von 100 m und einer 
Breite von 1,20 m Hecken aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste 
zu pflanzen und zu erhalten. Werden weitere, nicht festgesetzte Bäume 
erhalten, kann dies entsprechend den Vorgaben der BaumSchVOFF auf die 
Heckenpflanzung angerechnet werden 

6.4.2 Flächen mit Bindungen für Bepflanzung und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern 

Auf den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist der Vegetations-
bestand mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten und Wege zu erhalten 
und bei Abgang zu ergänzen bzw. zu ersetzen.  

Die Festsetzung der Pflanzbindung dient nicht zum Schutz individueller 
Pflanzen, mit der Festsetzung der Pflanzbindung wird nur geregelt, dass auf 
der Fläche eine Pflanzfläche erhalten werden soll. Aus diesem Grund wird 
der Baum Nr. 21 zusätzlich zum Erhalt festgesetzt (siehe Kap. 6.4.1). Hier-
durch wird gesichert, dass der Baum 21 auch bei der ggf. erforderlichen 
Herstellung von Zufahrten erhalten wird. Baum 18 und 20 sollen aufgrund 
des Zustands und der noch nicht festgelegten Lage der Einfahrt / Feuer-
wehrzufahrt nicht individuell festgesetzt werden. Nach Möglichkeit sollen sie 
erhalten werden und bei Abgang im Bereich der festgesetzten Fläche für 
Bindungen für Bepflanzungen ersetzt werden. Durch die individuelle Fest-
setzung von Baum Nr. 21 soll dieser jedoch auf jeden Fall erhalten werden. 

Mit der Festsetzung der Pflanzbindung soll der Charakter der Fläche im 
Kreuzungsbereich Heilbronner Straße / Ernst-Thälmann-Straße erhalten 
werden.  

Die Beseitigung von Bäumen ist nach der BaumSchVOFF zu kompensie-
ren, das heißt, es ist nach derzeitigem Rechtsstand eine Genehmigung zur 
Fällung einzuholen und im Falle der Genehmigung eine entsprechende Er-
satzpflanzung oder Ausgleichszahlung zu leisten. Laut BaumSchVOFF ist 
für abgestorbene und stark geschädigte Bäume kein Ersatz zu leisen. 

6.5 Festsetzungen der Eingriffsregelung  

6.5.1 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Eine Befestigung von Wegen und Zufahrten sowie von Stellplätzen für Kfz 
und Fahrräder ist im Sonstigen Sondergebiet nur in wasser- und luftdurch-
lässigem Aufbau herzustellen, um die zusätzliche Versieglung der Fläche so 
gering wie möglich zu halten. Die Herstellung von Betonunterbau, Fu-
genverguss, Asphaltierungen und sonstigen, die Luft- und Wasserdurchläs-
sigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befestigungen, sind unzulässig.  

 

 

 

 

 

Begründung zur 
Textfestsetzung 7.3 

Begründung zur 
Textfestsetzung 8.1  

Begründung zur 
Textfestsetzung 9.1 
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6.6 Flächenübersicht 

 

Fläche Größe in m 2 

Geltungsbereich 8.200 

Sondergebiet 5.900 

Straßenverkehrsfläche 1.550 

Grünfläche 750 

Baugrenze 5.080 

Tab. 1   
Flächenübersicht 
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7 Umweltbericht 

7.1 Einleitung 

7.1.1 Anlass und Zielsetzung des Bauleitplans 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans BP-01-011 "Allianzdreieck an der 
Ernst-Thälmann-Straße" als Angebotsplanung sollen, unter Berücksichti-
gung der außerordentlichen städtebaulichen Situation, hinsichtlich Lage, 
Topographie und Zuschnitts des Plangebietes, die Entwicklungschancen 
des Standortes gewahrt werden. 

Diese bedeutende Schnittstelle zwischen der Innenstadt und den benach-
barten Stadtteilen soll durch die Planung wiederbelebt werden. Es soll die 
planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung eines zentrumsnahen Pfle-
geareals mit Tages- und Dauerpflege sowie Arztpraxen und nutzungser-
gänzendem Einzelhandel und Dienstleistungen auf dem heute ungenutzten 
Grundstück geschaffen werden. Ziel der Planung ist die Errichtung eines 
Altenpflegeheims mit angeschlossenem betreutem Wohnen. Das Erforder-
nis des Vorhabens leitet sich aus dem steigenden Bedarf an Pflegeeinrich-
tungen für Senioren in Frankfurt (Oder) ab (INSEK 2014-2025 Frankfurt 
(Oder)). Der Bebauungsplan sichert hierfür die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung des Plangebietes im Kontext der allgemeinen Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-
den sozialgerechten Bodennutzung berücksichtigt (§ 1 BauGB).  

Mit der Aufstellung und Durchführung des Bebauungsplans wird der durch 
die Stadt Frankfurt (Oder) beschlossenen und beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung am Standort entsprochen.  

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Frankfurt (Oder) (Stand: 
26.11.2013) stellt für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes eine gemischte Baufläche dar. Der Bebauungsplan ist somit nicht un-
mittelbar aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar. Da die Größe des 
Plangebietes kleiner als 1 ha ist, ist eine nachträgliche Anpassung des Flä-
chennutzungsplanes möglich. 

Eine ausführliche Beschreibung von Anlass und Zielsetzung findet sich in 
Kapitel 1. 
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Baubedingte Wirkungen 

optische und akustische Reize, 
Erschütterungen 

durch Baupersonal und -maschinen  

baubedingte Beseitigung oder 
Beeinträchtigung von Gehölzen 
und extensiven Gras- und 
Staudenfluren 

durch den Überbau oder die Umgestaltung der 
Bodenoberfläche 

  Anlagebedingte Wirkungen 

Versiegelung durch den Überbau von Boden durch Bauwerke 
und Verkehrsflächen 

Anlagebedingte Beseitigung 
von Gehölzen und Gras- und 
Staudenfluren 

durch den Überbau von Boden durch Bauwerke 
und Verkehrsflächen  

Betriebsbedingte Wirkungen 

Störungswirkungen  durch die Nutzung des Gebietes 

 

7.1.2 Naturräumliche relevante Angaben zum Standort  

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Rand der Lebuser Platte. Die 
potentiell natürliche Vegetation ist ein subkontinentaler Eichen-
Hainbuchenwald. 

Der Standort "Allianzdreieck“ liegt am westlichen Rand des Stadtzentrums 
von Frankfurt (Oder). Durch die Lage am westlichen Ende der Zentrums-
hauptachse Oderufer - Logenstraße - Heilbronner Straße nimmt der Stand-
ort eine besonders hervorzuhebende städtebauliche Bedeutung für die Ent-
wicklung der Innenstadt von Frankfurt (Oder) ein.  

Baulich wird das Plangebiet eingefasst durch vier- bis fünfgeschossige 
Gründerzeitbebauung im Nordosten an der Ernst- Thälmann-Straße, einer 
drei- bis viergeschossigen lockeren Bebauung des Klinikums im Südosten 
an der Heilbronner Straße und einer fünfgeschossigen Wohnbebauung im 
Westen hinter der Leipziger Straße. Im Osten entlang der Heilbronner Stra-
ße befindet sich ein Solitär mit dem Messe- und Veranstaltungszentrum 
(Messe- und Veranstaltungs GmbH). 

Das Plangebiet fällt topografisch nach Südosten ab. Das Gelände wird da-
bei durch eine Böschung in zwei Ebenen geteilt. Es besteht im Plangebiet 
ein maximaler Höhenunterschied von 8,6 m. Zum Trog der Leipziger Straße 
hin bestehen Stützmauern, die Richtung Süden in eine Böschung überge-
hen. Bei einer Fläche von ca. 0,7 ha und der Lage zwischen drei stark be-
fahrenen Straßen unterschiedlicher Höhenniveaus entsteht eine städtebau-
liche Insellage mit dreieckigem Zuschnitt.  

Gegenwärtig liegt das Plangebiet brach. Es befinden sich zwei ungenutzte 
Gebäude auf dem Areal. Das nördliche Gebäude ist eingeschossig plus 
Dach und hat eine Grundfläche von ca. 550 m². Das sich im östlichen Teil 
befindende Gebäude verfügt über zwei Geschosse plus Dach und ca. 250 
m² Grundfläche. Die Gebäude sind baulich nicht mehr nutzbar, das Gelände 
von Vegetation überwuchert. Eine bauliche Neuordnung des Gebietes an 
dieser exponierten Lage ist für die Innenstadt von besonderer Bedeutung.  
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7.2 Überblick über die zugrunde gelegten Fachgesetz e und 
Fachpläne 

7.2.1 Umweltschutzziele der Fachgesetze und -verordnungen 

Baugesetzbuch 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft im Plangebiet sind gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB auszugleichen. 

Bundesnaturschutzgesetz 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Verbote des besonderen 
Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG zu beachten. Diese können im Rah-
men der Abwägung nicht überwunden werden.  

Tötungsverbot bzw. Zerstörungsverbot 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

Störungsverbot 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebli-
che Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG). 

Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, sie zu be-
schädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (Bauleitpläne), 
die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 
5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte 
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt 
sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im 
Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild le-
bender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflan-
zen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-
schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Ein-
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griffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Ver-
marktungsverbote vor. (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)  

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Bezüglich der auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen ist das Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, zu beach-
ten. 

Wasserhaushaltsgesetz 

Hinsichtlich des Umgangs mit dem Schutzgut Wasser ist das Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden 
ist, zu beachten.  

Baumschutzsatzung 

Bei der Fällung von Bäumen im Plangebiet gilt die Baumschutzverordnung 
der Stadt Frankfurt (Oder) (BaumSchVOFF). 

Aufgrund dieser Verordnung (Verordnung zum Schutz der Bäume als ge-
schützte Landschaftsbestandteile (BaumSchVOFF)) vom 12.11.2009 wer-
den Bäume innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, innerhalb 
der übrigen Siedlungsbereiche und innerhalb des Geltungsbereichs von 
Bebauungsplänen der Stadt als geschützte Landschaftsbestandteile festge-
setzt: 

 
1. mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm; 

2. bei mehrstämmigen Bäumen, wenn mindestens ein Stamm einen 
Stammumfang von 60 cm aufweist; 

3. mit einem geringeren Stammumfang, wenn sie aus landeskulturellen 
Gründen, einschließlich der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen gemäß 
den §§ 12 oder 14 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
(BbgNatSchG) , oder als Ersatzpflanzung gemäß der BaumSchVOFF 
oder gemäß § 5 Abs. 4 oder 5 dieser Satzung gepflanzt wurden. 

Diese Satzung gilt nicht für:  
• Bäume auf dauerhaft bewohnten Grundstücken mit einer vorhandenen 

Bebauung bis zu 2 Wohneinheiten mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, 
Platanen, Linden, Rotbuchen, die in 130 cm Höhe einen Stammumfang 
von mehr als 190 cm aufweisen  

• Obstbäume, Pappeln, Baumweiden sowie abgestorbene Bäume inner-
halb des besiedelten Bereichs 

• Bäume in kleingärtnerisch genutzten Einzelgärten einer Kleingartenan-
lage 

• Bewirtschaftete Bäume in Baumschulen, Gärtnereien, Obstplantagen 
• Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes 
• Bewirtschaftete Schutzpflanzungen, für die ein mit der unteren Natur-

schutzbehörde abgestimmtes Pflegekonzept vorliegt 
• Naturdenkmale 
• Temporäre Pflanzungen im Rahmen des Stadtumbaus auf entstehen-

den Entsiegelungsflächen, welche nicht im Rahmen von Ersatz- und 
Ausgleichsleistungen erfolgten.  
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Die Ersatzpflanzung für die Beseitigung von Bäumen bemisst sich nach 
dem Stammumfang des beseitigten Baumes. Es werden folgende Ersatz-
pflanzungen erforderlich: 
 
Stammumfang Anzahl der Ersatzpflanzungen 

60 – 79 cm 1 Baum 

80 – 99 cm 2 Bäume 

100 – 139 cm 3 Bäume 

ab 140 cm 4 Bäume 

 
Als Mindestqualität sind Hochstämme bzw. Stammbüsche 3 x verpflanzt mit 
Wurzelballen mit einem Mindeststammumfang von 16 - 18 cm (bei Stamm-
büschen eine Mindesthöhe von 250 - 300 cm) zu pflanzen. 
Für abgestorbene Bäume ist keine Ersatzpflanzung erforderlich.  

7.2.2 Umweltschutzziele der Fachpläne 

7.2.2.1 Landschaftsprogramm / Landesentwicklungspla n 

Hinsichtlich der Ziele und Grundsätze der Raumordnung ist in Berlin und 
Brandenburg der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 
jeweils als Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getreten (Berlin: 
GVBl.S. 182; Brandenburg: GVBl.II/15 Nr. 24). 

Im Landesentwicklungsplan (LEP B-B) ist Frankfurt (Oder) als Oberzentrum 
festgelegt. Laut LEB B-B sollen in Oberzentren hochwertige Raumfunktio-
nen der Daseinsvorsorge mit überregionaler Bedeutung konzentriert wer-
den. Dazu sollen die in den Oberzentren vorhandenen vielfältigen Angebote 
an Gütern und Leistungen des spezialisierten höheren Bedarfs dem Nach-
fragepotential entsprechend gesichert werden. Die Siedlungsentwicklung 
soll vorrangig unter Nutzung nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotentiale 
im vorhandenen Siedlungsraum sowie unter Inanspruchnahme vorhandener 
Infrastruktur erfolgen. Es ist das Gebot der räumlichen Funktionsbündelung 
und der Nutzungsmischung, d. h. der räumlichen Nähe von Arbeitsstätten, 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge, sonstigen Versorgungseinrichtungen 
und Erholungsmöglichkeiten zu den Wohnstätten zu berücksichtigen. 

7.2.2.2 Landschaftsrahmenplan / Regionalplan 

Für das Plangebiet liegt ein Landschaftsrahmenplan aus dem Jahr 2000 
vor. Hierin sind bezogen auf das Plangebiet folgende Leitziele festgelegt: 

• Sicherung von Grünbereichen als innerstädtische Erholungsräume 

• Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

• Verhinderung von Zersiedlungstendenzen, weiteren Versiegelungen und 
steigenden Immissionen 

• Verhinderung der Zerstörung gewachsener Stadtbereiche 

• Anpassung von Bebauung an Natur und Landschaft 

• Erhaltung und Neuanlage von Grünflächen im besiedelten Bereich 

7.2.2.3 Landschaftsplan / Flächennutzungsplan 

Für die Stadt Frankfurt/Oder liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahre 1996 
vor, der in den Flächennutzungsplan übernommen wurde. Dieser sieht be-
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zogen auf das Plangebiet folgende Ziele vor: 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

• Erhaltung gesunder luftklimatischer Verhältnisse 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Frankfurt (Oder) (Stand: 
26.11.2013) stellt für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes eine gemischte Baufläche dar. Da die Fläche weniger als 1ha umfasst, 
liegt sie unterhalb der Darstellungsgrenze des FNP. Eine Anpassung des 
FNP erfolgt in einem späteren Verfahren. 

7.2.2.4 Sonstige Planungen 

Lärmaktionsplan  

Für die Stadt Frankfurt (Oder) liegt ein Lärmaktionsplan aus dem Jahr 2009 
vor, der im Jahr 2013 fortgeschrieben wurde. Im Rahmen dieser Planung 
wird für das Plangebiet eine schallabsorbierende Begrünung im Bereich der 
Leipziger Straße gefordert. Des Weiteren wird eine schallabsorbierende 
Gestaltung der Stützwände gefordert. 

INSEK 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept von 2007 verortet das Plangebiet 
im „Vorranggebiet Wohnen Innenstadt“. Ziel des Vorranggebietes ist u. a. 
die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum in Innenstädten. Die 
Festlegung des Bebauungsplanes trägt dem demographischen Wandel 
Rechnung und ermöglicht Menschen im Alter in der Nähe ihres „ehemali-
gen“ Wohnortes und ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben, auch wenn Sie 
sich nicht mehr selbst versorgen können.  

Klimaschutzkonzept 

Für die Stadt Frankfurt (Oder) liegt ein Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 
2012 vor. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Verkehrsentwick-
lungskonzept für eine klimaschonende urbane Mobilität erstellt. 

Ziele sind: 

• Aktives Flächen- und Funktionsmanagement 

• Nachhaltige Stadtentwicklung 

• Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B. Solarenergie 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes, im Plangebiet ein Pflegezentrum 
zu errichten, trägt dem Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung Rechnung, 
da für pflegebedürftige Menschen in der Nähe ihres Wohnortes ein Pflege-
platz zur Verfügung gestellt werden kann. 

Luftreinhalteplan 

Im Rahmen der Erstellung des Luftreinhalteplanes für Frankfurt (Oder) wur-
den die Hauptverkehrsachsen im Hinblick auf die von ihnen ausgehende 
Belastung mit Feinstaub (PM10, PM 2,5) und Stickoxiden (NOx) untersucht. 
Bezogen auf das Plangebiet ist insbesondere der Abschnitt der Leipziger 
Straße zwischen Heilbronner Straße und Fürstenwalder Straße betroffen. 
Hier wurde eine Feinstaubbelastung von 33 µg/m3 und eine Stickoxidbelas-
tung von 86 µg/m2 ermittelt.  

Des Weiteren wurden die Luftgütedaten des Landesamtes für Umwelt für 
die Messstation Frankfurt (Oder), Leipziger Straße ausgewertet (LfU 2018: 
Jahreskurzbericht zur Luftqualität in Brandenburg). Hier wird für die Belas-
tung mit Feinstaub ein Jahresmittelwert von 26 µg/m3 angegeben. Der 
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Grenzwert von 50 µg/m3 wird an 16 Tagen im Jahr überschritten. Hiermit 
werden die Grenzwerte der 39. BImSchV eingehalten. Die Belastung durch 
Stickstoffdioxid liegt bei 16 µg/m3 und damit auch unter dem Grenzwert von 
40 µg/m3.  

7.3 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umwe ltzustands 
(Basisscenario) 

7.3.1 Schutzgut Fläche 

Das Grundstück war ehemals Standort eines Kinderkrankenhauses. 1922 
wurde es von der Allianz-Versicherung erworben und 1925 umgebaut und 
erweitert. In der Folgezeit waren auf dem Grundstück neben der Allianz-
Versicherung der ADAC und Gewerbebetriebe untergebracht. 

Später nutzte die Deutsche Bahn dieses Grundstücksareal bis in die 1990er 
Jahre. Mit der Realisierung der Stadtkerntangente (Leipziger Straße) wurde 
ein ca. 30 m breiter Streifen an der Westseite bis auf eine Tiefe von 7 m 
abgetragen.  
Zurzeit liegt das Grundstück brach. Es befinden sich zwei ungenutzte und 
verfallene Gebäude, die baulich nicht mehr nutzbar sind, auf der Fläche. 
Des Weiteren haben sich Ruderalfluren und Gehölzaufwuchs entwickelt. 
Die vorhandenen befestigten Flächen sind teilweise mit Ruderalfluren über-
wachsen.  

7.3.2 Schutzgut Mensch 

Für das Schutzgut Mensch ist im Zusammenhang mit einer Bebauung des 
Plangebietes insbesondere die Belastung mit Immissionen durch Schall und 
Luftschadstoffe von Bedeutung, die von den umliegenden Straßen ausge-
hen. Der Lärmaktionsplan weist für den am Plangebiet vorbeiführenden 
Abschnitt der Leipziger Straße Lärmimmissionen vom 60 – 65 dB(A) tags 
und 55 – 60 dB(A) nachts aus. Hinzu kommen Lärmimmissionen, die von 
der Heilbronner Straße und der Ernst-Thälmann-Straße ausgehen.  

Durch den Kfz-Verkehr auf den umliegenden stark befahrenen Straßen ist 
auch die Belastung mit Luftschadstoffen als hoch einzuschätzen. Durch die 
umliegende Wohnbebauung besteht eine mittlere Belastung durch Haus-
brand.  

Der Luftreinhalteplan weist für das Plangebiet eine hohe Belastung mit 
Feinstaub und Stickoxiden aus, der insbesondere von der Leipziger Straße 
ausgeht. Die Grenzwerte der 39. BImSchV für Feinstaub und Stickstoffdi-
oxid werden für die Luftmessstation Leipziger Straße jedoch eingehalten 
(https://luftdaten.brandenburg.de/ home /-/bereich/details).  

Das Plangebiet wird derzeit nicht genutzt und ist von Zäunen umgeben, so 
dass es keine Bedeutung für die Landschaftsbezogene Erholungsnutzung 
hat. Durch seine Nähe zum Stadtzentrum von Frankfurt (Oder), besitzt die 
Fläche eine große Bedeutung für die Stadtentwicklung. 

7.3.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt 

Bezüglich der Bestandserhebung für das Schutzgut Pflanzen wurde am 29. 
08.2017 eine Begehung durchgeführt.  

Das Gebiet wird dem Biotoptyp 12300 (Handels-, Dienstleistungs- oder Ge-
werbebrache) zugeordnet. Im Plangebiet ist ein alter bis mittelalter Baum-
bestand aus größeren Pappeln, Ahornen und Linden vorhanden, der für das 
Gebiet prägend ist. Durch die Nutzungsauflassung des Grundstücks hat 



 40 

sich ein dichter Bewuchs aus Sträuchern und ruderalen Staudenfluren ent-
wickelt. Dominierende Staudenart ist die Kanadische Goldrute. Die ehemals 
vorhandenen Wege und befestigten Flächen sind zum großen Teil mit ar-
tenarmen ruderalen Staudenfluren bewachsen und teilweise nicht mehr 
erkennbar. Im Randbereich zur Ernst-Thälmann-Straße hin sowie zur 
Leipziger Straße sind breite Gehölzsstreifen aus Bäumen und Sträuchern 
vorhanden. Ein großer Teil der Bäume ist entsprechend der BaumSchVOFF 
geschützt. Geschützte Pflanzenarten bzw. Biotope, die nach § 30 
BNatSchG geschützt sind, sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Das zu erwartende Artenspektrum der Fauna wird im Wesentlichen von der 
isolierten Lage des Plangebietes zwischen den Verkehrstrassen sowie 
durch die vorhandene Vegetation bestimmt. Zu erwarten sind Vögel, Fle-
dermäuse, Kleinsäuger und Insekten.  

Fledermäuse 

Die Untersuchungsfläche steht im räumlichen und Funktionalen Zusam-
menhang mit dem FFH-Gebiet DE-3653-304 „Fledermausquartier Brauerei-
keller Frankfurt (Oder)“. Die Untersuchungsfläche bietet Fledermäusen in 
diesem Zusammenhang einen offenkundigen insektenreichen innerstädti-
schen Jagdlebensraum. Durch die offen stehenden Türen und Fenster kön-
nen die Gebäude als Quartier z. B. für Braunes Langohr oder Breitflügelfle-
dermäusen genutzt werden. Auch können Risse im Mauerwerk als Tages-
verstecke z. B.  für Zwerg- und Breitflügelfledermäuse dienen. Das im Süd-
osten stehende Gebäude ist teilweise unterkellert. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Kellerräume teilweise Eignung als Winterquartier besitzen. Es 
ist auch möglich, dass in der Zeit der Winterquartiererkundung zwischen 
Mitte August und Anfang November einzelne Fledermäuse die unterirdi-
schen Räume temporär nutzen, bevor sie zum Winterschlaf in die Gewölbe 
der Ostquellbrauerei umziehen. 

Das Angebot an Baumhöhlen ist auf der Fläche unzureichend, so dass in 
dem Baumbestand keine Sommerquartiere zu erwarten sind.  

Wirkungen für Fledermäuse sind durch den Abriss der Gebäude sowie die 
durch die Verringerung des Insektenangebots in Folge der Beseitigung von 
Bäumen, Sträuchern und Ruderalflächen gegeben.  

Um abzuklären, ob durch die Wiedernutzbarmachung des Grundstücks 
Auswirkungen für Fledermäuse zu erwarten sind, wurden im Jahr 2018 so-
wie im Winter 2019 vertiefende Untersuchungen durchgeführt. 

Im Ergebnis der durchgeführten Erfassungen bietet das Plangebiet eine für 
Fledermäuse günstige Struktur als Jagdgebiet. An den Bestandsgebäuden 
existieren für Fledermäuse Quartier- und Versteckangebote, die bereits in-
nerhalb eines kleinen Jagdgebietes liegen. Der partiell naturnahe Gehölz-
bestand auf der Untersuchungsfläche bietet Fledermäusen durch die daran 
lebenden Insekten eine Nahrungsgrundlage. Auf der Untersuchungsfläche 
waren Zwerg- und Breitflügelfledermäuse sicher nachweisbar. Große 
Abendsegler überflogen die Fläche in großer Höhe. Ein Flächenbezug be-
steht für diese Art nicht. Hinweise für das Vorkommen weiterer Arten waren 
nicht zu finden. Eine Nutzung des zweistöckigen Bauwerks im Südosten der 
Fläche durch Zwerg- und Breitflügelfledermäuse ist möglich. Eine Begehung 
des Gebäudes am 09. Februar 2019 erbrachte keine Hinweise auf eine 
Nutzung als Winterquartier. Der Keller des Gebäudes ist zugig und stark 
witterungsexponiert. Er bietet kaum Versteckmöglichkeiten. Eine Nutzung 
des Dachbodens als Sommerquartier kann auf Grund fehlender Kotspuren 
ebenfalls ausgeschlossen werden.  
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Vögel 

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden 9 Brutvögel mit 11 
Revieren nachgewiesen.  

Art Rote Liste VSRL 
An-
hang I 

BArt-
SchV 

Status Brutöko-
logie 

Schutz 
der 
Nist-
stätte BB D  

Amsel  
 

- * - b 2 BP Gebüsch, 
Baum 

Brutper-
iode 

Blaumeise 
 

- * - b 1 BP Baum-
höhle 
 

Aufgabe 
des 
Reviers 

Buntspecht  * - b 1 BP Baum-
höhle 

Aufgabe 
des 
Reviers 

Kohlmeise 
 

- * - b 2BP Baum-
höhle 

Aufgabe 
des 
Reviers 

Mönchsgrasmücke - * - b 1BP Freibrüter Brutper-
iode 

Ringeltaube - +  B 1BP Freibrü-
ter, Baum 

Brutper-
iode 

Rotkehlchen  * - b 1BP Boden, 
Gebüsch 

Brutper-
iode 

Schwanzmeise  * - b 1BP Gebüsch Brutper-
iode 

Zilpzalp  * - b 1BP Boden Brutper-
iode 

 
Von drei der nachgewiesenen Arten mit insgesamt 4 Revieren sind die Nist-
plätze als dauerhaft geschützt zu bewerten. Gebäudebrüter wurden im 
Rahmen der durchgeführten Erfassungen nicht nachzuweisen. Es waren 
weder die Reste ihrer Nester zu finden, noch waren Rufe zu hören oder 
revieranzeigendes Verhalten zu beobachten. 

Xylobionte Insekten 

Das Vorkommen von Heldbock oder Eremit ist auszuschließen. Auf der ge-
samten Untersuchungsfläche stehen keine Bäume mit ausreichend großen 
Höhlen für den Eremiten. Die drei auf der Untersuchungsfläche stehenden 
Eichen weisen keine erkennbaren Spuren einer Heldbockbesiedlung auf. 
Totholz ist in geringem Umfang vorhanden, so dass nur mit einem geringen 
Vorkommen Holz bewohnender und Holz zersetzender Insekten zu rechnen 
ist.  

Reptilien, Amphibien  

Das Vorkommen von Amphibien und Reptilien kann ausgeschlossen wer-
den. Die Untersuchungsfläche ist im Norden, Osten und Süden durch Stra-
ßen begrenzt, die wirksame Barrieren darstellen. Im Westen bietet zusätz-
lich zu der viel befahrenen Leipziger Straße ein mehrere Meter hoher Ab-
satz eine unüberwindbare Barriere. Die Planfläche selbst bietet keine ge-
eigneten Lebensräume und keine ausreichende Größe für überlebensfähige 
Amphibien- oder Reptilienbestände. 

Die Bedeutung des Plangebietes für die Fauna ist auf Grund seiner isolier-
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ten Lage durch die stark befahrenen Straßen stark beeinträchtigt zu bewer-
ten. 

Wirkungen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere gehen bau- und anlagebe-
dingt durch eine Bebauung des Plangebietes einschließlich der erforderli-
chen Nebenanlagen aus. 

7.3.4 Schutzgut Boden 

Laut Bodenübersichtskarte des Landes Brandenburg sind im Plangebiet als 
Substratgruppe Versiegelungsflächen mit Böden aus industrie- und bau-
schuttführenden Substraten vorhanden.  

Die Böden besitzen einen geringen Nässe- bzw. Stauwassereinfluss. Die 
Böden besitzen ein geringes bis mittleres Filter-, Puffer- und Transformati-
onsvermögen, so dass die Gefährdung für tieferliegende Boden- bzw. 
Grundwasserschichten als hoch einzustufen ist.  

Die vorhandenen Böden besitzen auf Grund ihrer anthropogenen Überfor-
mung eine geringe Bedeutung. In weiten Teilen des Plangebietes sind Ver-
siegelungen vorhanden. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine Baugrundun-
tersuchung durchgeführt. Auf dem Grundstück steht flächendeckend mit 
einer Dicke von 0,2 m bis 2,3 m eine Auffüllung an, deren Zusammenset-
zung recht unterschiedlich ist. Es handelt sich überwiegend um schluffige 
Sande mit variablen Humusanteilen und Beimengungen von Mörtel-, Ziegel-
, Schlacke- und Glasresten. Unterhalb der Auffüllung folgt in sämtlichen 
Aufschlüssen eine 0,6 bis 3,4 m mächtige Schichtenfolge bindiger Böden in 
steifer Konsistenz. Parallel zur Leipziger Straße erstreckt sich ein Komplex 
aus Geschiebelehm und –mergel, darunter steht schluffiger Ton an. Unter-
halb dieser Schicht steht feinsandiger Mittelsand an.  

7.3.5 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Im Plangebiet ist 
ein gespannter Grundwasserleiter in einer Tiefe von ca. 40 m unter Flur 
vorhanden. Oberflächennah steht ein Grundwassergeringleiter in einer Tiefe 
von mehr als 2 m an. Der Grundwasserleiterkomplex 2 ist relativ geschützt 
gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen.  

Im Rahmen der durchgeführten Baugrunduntersuchungen wurde in keinem 
der Aufschlüsse Grund- und/oder Stau- und Schichtenwasser angetroffen.  

Wirkungen auf das Schutzgut Wasser gehen von einer durch die Festset-
zungen des Bebauungsplanes möglichen höheren Versiegelung aus.  

Beeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag sind unter Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften zum Wasserschutz nicht zu erwarten. 

7.3.6 Schutzgut Klima / Luft 

Das Plangebiet liegt unter dem Einfluss des kontinentalen Klimas. Die Jah-
resmitteltemperatur liegt bei 13,9°C. Der Jahresniederschlag liegt im Mittel 
bei 477 mm. 

Das Plangebiet ist durch die umliegenden Verkehrsachsen sowie die vor-
handene Versiegelung im Umfeld als klimatisch stark belastet anzusehen. 
Der Baumbestand im Plangebiet besitzt kleinklimatisch Bedeutung für das 
Stadtklima. 

Wirkungen auf das Klima gehen von einer Beseitigung von Bäumen und 
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Gehölzen aus. 

7.3.7 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Das Plangebiet liegt nahe dem Zentrum von Frankfurt (Oder) inselartig zwi-
schen drei Hauptverkehrsstraßen. Die Fläche ist vollständig eingezäunt und 
nicht zugänglich. Der alte Baumbestand ist landschafts-/ortsbildprägend für 
die umliegenden bebauten Bereiche. Die Fläche, auf der noch Ruinen der 
Bebauung stehen, liegt seit Jahren brach. Unter dem Baumbestand hat sich 
ein Aufwuchs aus Gehölzen und Ruderealfluren entwickelt. Für die sied-
lungsnahe Erholung besitzt die Fläche keine Bedeutung. Wirkungen für das 
Schutzgut Landschafts-/Ortsbild entstehen durch die Beseitigung von Bäu-
men. Eine geplante Bebauung und Nutzung der Fläche wird sich positiv auf 
das Ortsbild auswirken. 

7.3.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet gibt es keine Bau- und Bodendenkmale. Das Plangebiet be-
findet sich in unmittelbarer Umgebung der denkmalgeschützten Wohnanla-
ge "Huttenstraße - Thilestraße - Ebertusstraße". In der Gestaltung und der 
Höhenentwicklung der neu zu errichtenden Gebäude ist auf die Siedlungs-
bauten in der Thilestraße Bezug zu nehmen. 

7.3.9 Wechselwirkungen 

Neben den einzelnen Schutzgütern sind auch die Wechselwirkungen zu 
betrachten. Auf Grund der vorhandenen Situation sind jedoch keine Wech-
selwirkungen zu erwarten, die über die Wirkungen für die einzelnen Schutz-
güter hinausgehen. 

7.4 Prognose für die Entwicklung des Umweltzustands  

Nachfolgend werden die zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbeding-
ten Beeinträchtigungen der Schutzgüter dargestellt, die im direkten Zusam-
menhang mit den o. g. Wirkfaktoren stehen. 

7.4.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Mit der Bebauung der Fläche wird eine seit Jahren brachliegende Fläche 
wieder nutzbar gemacht. Die Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt 
damit das Ziel einer nachhaltigen Innenentwicklung und Nachverdichtung. 
Die Erschließung und Anbindung an die vorhandene Infrastruktur sowie die 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist vorhanden. Mit der festgeleg-
ten GRZ von 0,6 können Flächen zusätzlich überbaut werden. Gleichzeitig 
wird durch die Festlegung der GRZ eine vollständige Versiegelung des 
Grundstücks vermieden und Grünstrukturen erhalten bzw. neu geschaffen 
die zur Reduzierung von Lärmbelastungen sowie der Feinstaubbelastung 
beitragen.  

Durch die Wiedernutzbarmachung der Flächen wird des Weiteren die Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbereich für vergleichbare Nutzungen 
vermieden.  

Darüber hinaus ist durch die Vorbelastung durch die umliegenden Straßen 
der Wert der Fläche für den Naturhaushalt stark eingeschränkt. Durch die 
zentrale Lage im Stadtgebiet ist das Vorhaben im Sinne der Innenentwick-
lung als eine Möglichkeit der Nachverdichtung zu werten. Durch die geplan-
te 3- bis maximal 9-geschossige Bebauung wird die vorhandene Fläche 
optimal ausgenutzt. 
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7.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Die Fläche im "Allianzdreieck" besitzt eine zentrale Bedeutung für die 
Stadtentwicklung. Die Einrichtung eines Pflegeheimes sowie die Schaffung 
von Möglichkeiten für ein betreutes Wohnen trägt dem demographischen 
Wandel Rechnung. Hierdurch wird Menschen die Möglichkeit gegeben, in 
eine Pflegeeinrichtung in der Nähe ihres (ehemaligen) Wohnortes zu gehen 
und damit in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben. Durch die zentrale Lage 
im Stadtzentrum und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wird ins-
besondere auch Menschen im betreuten Wohnen die Möglichkeit gegeben 
sich weiter selbst zu versorgen. Die Entwicklung des Standortes ist daher 
unter diesem Aspekt mit positiven Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
verbunden und trägt den Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
Rechnung.  

Negativ auf das Plangebiet wirken sich die Belastungen durch die angren-
zenden Verkehrsachsen aus. Hier sind durch geeignete Maßnahmen zum 
Immissionsschutz Vorkehrungen zu treffen.  

Die Immissionswerte für Störgrad und Schutzanspruch richten sich nach 
den einschlägigen Vorgaben für Allgemeine Wohngebiete (WA) i.S.d. § 4 
BauNVO. Somit wird im Sonstigen Sondergebiet die Schutzwürdigkeit der 
geplanten Nutzung "Pflegeheim für Dauer- und Tagespflege" berücksichtigt.  
 
Zur Ermittlung der Auswirkungen der Verkehrsachsen auf eine mögliche 
Bebauung wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt. Im Ergebnis des 
schalltechnischen Gutachtens wird für das Plangebiet eine starke Verklä-
rung berechnet. Ursache hierfür ist das hohe Verkehrsaufkommen auf den 
anliegenden Straßen sowie insbesondere zur Nachtzeit der Güterverkehr 
auf den nahe liegenden Schienenverkehrswegen.  

Im Schallgutachten wurde die Verlärmung des Gebietes innerhalb der Bau-
grenzen in Form von Rasterlärmkarten für den Beurteilungspegel und den 
maßgeblichen Außenlärmpegel ermittelt. Weiterhin ist die erforderliche 
Schalldämmung der Fassaden gemäß DIN 4109-1, -2 festgelegt worden. 

Nach Vorgabe des LfU wird die pauschale Minderung des Beurteilungspe-
gels des Schienenverkehrslärms um 5 dB gemäß DIN 4109-2 nicht berück-
sichtigt. Gemäß DIN 4109-2 wird für die Ermittlung der erforderlichen 
Schalldämmung der Fassaden der Beurteilungspegel / Nacht zu Grunde 
gelegt, da der Beurteilungspegel / Nacht um weniger als 10 dB unter dem 
Beurteilungspegel / Tag liegt. 

Die geplanten Gebäude eines Pflegeheims in Kombination mit Betreutem 
Wohnen werden im Sinne der DIN 4109-1 als Bettenräume in Krankenan-
stalten und Sanatorien eingestuft. 

Die Berechnungen ergeben am Tage in Abhängigkeit von der Berech-
nungshöhe Werte von Lr,Tag = 61 - 71 dB(A). Zur Nachtzeit ergeben sich 
Werte von Lr,Nacht = 57 - 64 dB(A). Es ergeben sich maßgebliche Außen-
lärmpegel von 73 - 77 dB(A). 

Es ergeben sich für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien ge-
mäß der DIN 4109-2 erforderliche Bau-Schalldämm-Maße von R'w,ges = 48 - 
52 dB. Die Bau-Schalldämm-Maße für Übernachtungsräume bzw. Aufent-
haltsräume für ärztliches bzw. Pflegepersonal können pauschal um 5 dB 
gemindert werden. Bei Verwaltungsräumen und weiteren Büroräumen kön-
nen die Bau-Schalldämm-Maße pauschal um 10 dB gemindert werden.  
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Bei der Ermittlung der Bau-Schalldämm-Maße der Fassaden sind gemäß 
der DIN 4109-2 die Korrekturwerte KAL für das Verhältnis Fassadenfläche zu 
Grundfläche des Raumes zu berücksichtigen. Die Bau-Schalldämm-Maße 
sind auch unter Berücksichtigung von Lüftungsanlagen einzuhalten. 

Die Werte der Gesundheitsgefährdung werden am Tage im gesamten Plan-
gebiet eingehalten. Zur Nachtzeit werden die Werte der Gesundheitsge-
fährdung in Teilbereichen überschritten. Die Prüfwerte des Landes Bran-
denburg werden am Tage in Teilbereichen des Plangebiets eingehalten und 
zur Nachtzeit im gesamten Plangebiet überschritten. Der Beurteilungspegel 
/ Nacht beträgt für alle berechneten Höhen im gesamten B-Plan-Gebiet 
Lr,Nacht �  55 dB(A).  

Daher empfehlen die Gutachter für mindestens 50 % der schutzbedürftigen 
Räume Maßnahmen wie z.B. städtebauliche Strukturen und Gebäudestruk-
turen, lärmabgewandte Fassaden, lärmgeschützte Fassaden und Innenhof-
bereiche zu entwickeln, bei denen ein Beurteilungspegel / Nacht von Lr,Nacht 

= 55 dB(A)  nicht überschritten wird.  

Bei Zwei- oder Mehr-Zimmer-Bereichen sind Grundrissregelungen mit lärm-
zugewandten und lärmabgewandten Seiten zu schaffen, bei denen an den 
lärmabgewandten Seite vor 50 % der schutzbedürftigen Räume der 
Wohneinheiten Beurteilungspegel Nacht von Lr,Nacht = 55 dB(A) nicht über-
schritten werden. Die geplante Nutzung als Pflegeeinrichtung in Kombinati-
on mit betreutem Wohnen führt mehrheitlich zu Ein-Zimmer-Lösungen, in 
denen mit einer Grundrissregelung mit lärmzugewandten und lärmabge-
wandten Seiten nicht in allen Fällen eine Lösung der Verlärmungssituation 
erreicht werden kann. Hier sind Gebäudegestaltungen oder bauliche Maß-
nahmen zu entwickeln, mit denen z.T. lärmabgewandte Fassaden geschaf-
fen werden, in denen Beurteilungspegel / Nacht von Lr,Nacht �  55 dB(A) vor 
den Fenstern schutzbedürftiger Räume eingehalten werden können. Für 
Fassadenbereiche in denen dies nicht möglich ist, sind verglaste Balkone 
bzw. verglaste Wintergärten, Festverglasungen (mit schallgedämmten Lüf-
tungseinrichtungen, so dass die Fassadenelemente nicht zum Lüften geöff-
net werden müssen) oder bauliche Maßnahmen vorgesehen werden, mit 
denen Innenraumpegel von LAeq = 30 dB(A) bei teilgeöffneten Fenstern nicht 
überschritten werden oder Maßnahmen gleicher Wirkung im Sinne der 
Lärmminderungsplanung vorzusehen. 

Die Festlegung einer bestimmten Gebäudestruktur zum Schallschutz (etwa 
Blockstruktur für geschützte Innenbereiche) soll auf Grund der schwierigen 
räumlichen Struktur des Plangebietes (dreieckig / unter einem Hektar Flä-
che / Topografieunterschiede) und der hohen architektonischen Anforde-
rungen an einen effektiven Betrieb des / der zu errichtenden Gebäude/s 
entsprechend der Zweckbestimmung "Pflegeheim für Dauer- und Tages-
pflege", nicht erfolgen. 

Für die zu entwickelnde Gebäude- und Grundrissstrukturen können dann 
erneut die Beurteilungspegel, die maßgeblichen Außenlärmpegel und die 
erforderlichen Bauschalldämm- Maße der Fassaden an den konkreten Ge-
bäuden ermittelt werden. Aufgrund der Verlärmung des B-Plan-Gebiets von 
allen Seiten, der Entfernung einzelner Lärmquellen (Bahnstrecken, etc.) und 
der geplanten Höhen der Gebäude ist der Einsatz von Lärmschutzwänden 
entlang der B-Plan-Grenzen praktisch unwirksam und kann nicht empfohlen 
werden. Bei vorliegender Gebäude- und Grundrissstruktur und der Lage der 
Gebäude im B-Plan-Gebiet ist dies erneut zu prüfen. Der Erhalt der Grün-
fläche zur Leipziger Straße hin trägt zudem auch zur Lärmminderung bei. 
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Für die Höhe von 2 m über Grund ergeben die Berechnungen Werte am 
Tage von Lr,Tag = 61 – 71 dB(A) (siehe Abbildung 1 im Anhang 4 / Schall-
technische Untersuchung). Damit wird im gesamten Untersuchungsgebiet 
der Orientierungswert des Beiblatts 1 der DIN 18005 für Allgemeine Wohn-
gebiete von 55 dB(A) erheblich überschritten. 

Für Außenwohnbereiche sollten an lärmabgewandten Fassaden Bereiche 
geschaffen werden, in denen Beurteilungspegel am Tage von Lr,Tag �  60 
dB(A) eingehalten werden können. Des Weiteren ist es möglich, durch bau-
liche Maßnahmen Bereiche zu schaffen, in denen Beurteilungspegel am 
Tage von Lr,Tag �  60 dB(A) eingehalten werden können. Für Bereiche, in 
denen Beurteilungspegel am Tage von Lr,Tag �  60 dB(A) im Freien nicht ein-
gehalten werden können, ist für Außenwohnbereiche durch geeignete bauli-
che Maßnahmen (verglaste Balkone oder Wintergärten) sicherzustellen, 
dass bei teilgeöffneten Fenster der Balkone oder Wintergärten ein Innenpe-
gel von Lr,Tag �  60 dB(A) eingehalten werden kann. 

Des Weiteren bestehen für das Baugebiet Belastungen durch Feinstaub 
und Stickoxide, die durch die umliegenden Verkehrsachsen hervorgerufen 
werden. Auch hier wirkt sich der Erhalt der Grünfläche zur Leipziger Straße 
hin positiv aus.  

Mit der Bebauung und der Nutzung des Grundstückes sind zusätzliche Be-
lastungen durch an- und abfahrende Fahrzeuge verbunden. Diese wirken 
sich negativ auf angrenzende Wohnbebauungen aus. Bei der Beurteilung ist 
jedoch die hohe Vorbelastung durch die umliegenden Verkehrsachsen zu 
berücksichtigen. 

7.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere einschließlich 
der biologischen Vielfalt 

Auswirkungen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie der biologischen 
Vielfalt entstehen durch die Beseitigung von Bäumen, die nach der Baum-
SchVOFF geschützt sind. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist, mit 
Ausnahme der Bäume in der Grünfläche, der Verlust nahezu des gesamten 
Baumbestandes verbunden.  

Verbunden mit der Beseitigung der Gehölze ist der Verlust von Brut- und 
Nahrungshabitaten von Fledermäusen und Vögeln. Werden Bäume mit 
Baumhöhlen beseitigt, ist damit auch der Verlust geschützter Lebensstätten 
verbunden, der einen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG darstellt. Im 
Plangebiet gehen mindestens 4 Brutplätze von in Baumhöhlen brütenden 
Vogelarten verloren.  

Eine Quartiersnutzung durch Fledermäuse konnte für die im Plangebiet vor-
handenen Gebäude nicht nachgewiesen werden. Auch ein Vorkommen von 
Gebäudebrütern wurde nicht festgestellt.  

7.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Auswirkungen auf das Schutzgut entstehen durch die zusätzliche Versiege-
lung. Durch Festsetzung von einer GRZ von 0,6 ist eine 60 %ige Versiege-
lung des Baugebietes möglich. Eine weitere Versiegelung durch Nebenan-
lagen ist nicht möglich, so dass 40 % unversiegelte bzw. entsiegelte Fläche 
erhalten bleiben. Die Bilanzierung der zusätzlich möglichen Versiegelung ist 
in Kapitel 7.5.4 enthalten. 

7.4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

In Verbindung mit der zusätzlichen Versiegelung ist eine Verminderung der 
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Grundwasserneubildung verbunden.  

7.4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft 

Die Beseitigung von Bäumen und Gehölzen ist mit Auswirkungen auf das 
Mikroklima verbunden. 

7.4.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Erholung 

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes werden die vorhandenen Rui-
nen der ehemaligen Bebauung abgerissen. Das Grundstück wird wieder 
nutzbar gemacht. Die geplante Bebauung wird sich daher positiv auf das 
Stadtbild auswirken. Negativ wirkt sich der Verlust des alten Baumbestan-
des aus. 

7.4.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Keine Auswirkungen 

7.4.9 Wechselwirkungen 

Keine zusätzlichen Auswirkungen 

7.4.10 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine den städtebaulichen Anforderungen entsprechende Bebauung ge-
schaffen.  

Negative Auswirkungen entstehenden insbesondere durch die zusätzliche 
Versiegelung von Flächen durch die festgesetzte GRZ von 0,6 sowie den 
Verlust des auf dem Grundstück vorhandenen Altbaumbestandes. 

Als Vorbelastung ist auf dem Grundstück die hohe Lärm- und Schadstoffbe-
lastung durch den Verkehr auf den drei angrenzenden Verkehrsachsen zu 
berücksichtigen. Hier sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen vorzu-
sehen. 

Die Umweltauswirkungen werden bezogen auf die einzelnen Schutzgüter 
wie folgt bewertet. 

Schutzgut Umweltauswirkungen Erheblichkeit  

Fläche • Wiedernutzbarmachung eines Grund-
stücks nahe der Innenstadt von Frankfurt 
(Oder) nachhaltige Flächenentwicklung 

+ 

Mensch • Wiedernutzbarmachung des Grundstü-
ckes 

• Vorhandene Immissionsbelastung durch 
Verkehrslärm und Abgase erfordert Maß-
nahmen zum Immissionsschutz 

• Erhöhtes Verkehrsaufkommen durch 
Nutzung des Grundstücks 

* 

Pflanzen und Tiere • Verlust von anthropogen stark beeinfluss-
ten Lebensräumen 

• Verlust von Bäumen mit Bedeutung als 
Quartier für Fledermäuse sowie Bruthabi-
tat Höhlenbrüter 

• Verlust von Vegetationsflächen mit Be-
deutung als Brut- und Nahrungshabitat 

* 
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für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. 

Boden • Beeinträchtigung von Bodenfunktionen 
durch Überbauung und Versiegelung von 
bereits anthropogen stark beeinflussten 
Böden 

* 

Wasser • Lokal begrenzte Reduzierung der 
Grundwasserneubildung 

• Erhöhung des Oberflächenabflusses 
durch Versiegelung 

- 

Luft und Klima • Geringfügige Veränderung des Kleinkli-
mas durch Versiegelung und Verlust von 
Vegetationsbeständen 

- 

Landschafts- / 
Ortsbild 

• Veränderung des Landschafts- und Orts-
bildes mit Chancen zur Aufwertung 

+ 

Kultur- und Sach-
güter 

• Nicht gegeben - 

Wechselwirkungen • Keine über die einzelnen Beeinträchti-
gungen hinausgehende Wechselwirkun-
gen 

- 

* erheblich / - nicht erheblich / + positive Auswirkungen 

7.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum A usgleich 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 

7.5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Vermeidung auf Grund des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 
BNatSchG 

Folgende Maßnahmen dienen der Vermeidung von Verbotstatbeständen. 
Sie können im Rahmen der Abwägung einer Bauleitplanung nicht überwun-
den werden. Die Durchführung der Maßnahmen sollte von einer fachkundi-
gen Person überwacht werden. 

Kontrolle von Bäumen und Gebäuden auf dauerhaft geschützte Lebensstät-
ten. 

Die Gehölze wurden noch nicht vollständig auf dauerhafte Lebensstätten für 
Brutvögel und Fledermäuse untersucht. Im Zuge der Baumaßnahme zu 
fällende Bäume sind vor der Fällung auf Baumhöhlen zu kontrollieren. Diese 
Auflage ist im Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

Die im Plangebiet vorhandenen Gebäude sind vor einem Abriss nochmals 
auf eine Quartiersnutzung durch Fledermäuse zu kontrollieren. Bei einem 
Nachweis von Fledermäusen sind entsprechende Ersatzquartiere anzubrin-
gen. Sollten Fledermausquartiere gefunden werden, sind die Arbeiten in 
einem Zeitraum durchzuführen, im denen keine Quartiersnutzung durch 
Fledermäuse besteht.  

Zeitbeschränkung für die Baufeldräumung 

Gehölze sind ein potenzieller Brutplatz von Vögeln. Höhlen und Nischen in 
Bäumen sind potenzielle dauerhafte Lebensstätten für Brutvögel. Diese 
Artengruppen und ihre Entwicklungsformen dürfen nicht durch z. B. Baufeld-
räumung zerstört/getötet und während der Fortpflanzungszeit beeinträchtigt 
werden. Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen dürfen 
Gehölze nicht zwischen dem 1. März und 30. September entfernt werden 
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(§ 39 BNatSchG). Ausnahmen hiervon sind ggf. im nachfolgenden Bauge-
nehmigungsverfahren zu beantragen. Des Weiteren werden die Bäume Nr. 
20, 21 und 43 zum Erhalt festgesetzt. 

Vermeidung auf Grund des BauGB 

Erhaltung von Baumbeständen  
Durch die Ausweisung als Grünfläche werden die Gehölze auf der Bö-
schung zur Leipziger Straße hin erhalten. Außerhalb der Grünfläche sowie 
der Fläche mit Pflanzbindung wird der Baum Nr. 13 (Eiche) zum Erhalt fest-
gesetzt. Der Baum hat einen Stammumfang von mehr als 2 m und kann auf 
Grund seines Alters und seines Wuchses fast als Naturdenkmal bezeichnet 
werden. Des Weiteren besitzt er zusammen mit den Bäumen auf der östli-
chen Spitze (Baum 18, 21 und 20) Bedeutung für das Ortsbild an der Kreu-
zung Ernst-Thälmannstraße / Heilbronner Straße. Die Bäume Nr. 18 (Ross-
kastanie), 20 (Spitzahorn) und 21 (Linde) die ebenfalls einen Stammumfang 
von knapp, bzw. mehr als 2 m haben, stehen innerhalb einer Fläche, die mit 
einer Festsetzung zum Erhalt bzw. zur Neupflanzung von Bäumen gekenn-
zeichnet ist. Während die Bäume 20 und 18 Trockenschäden und Totholz 
aufweisen, weist der Baum Nr. 21 keine sichtbaren Schäden auf. Aus die-
sem Grund wird der Baum Nr. 21 zusätzlich zum Erhalt festgesetzt. Baum 
18 und 20 sollen aufgrund des Zustands und der noch nicht festgelegten 
Lage der Einfahrt / Feuerwehrzufahrt nicht individuell festgesetzt werden. 
Nach Möglichkeit sollen sie erhalten werden und bei Abgang im Bereich der 
Fläche für Bindungen für Bepflanzungen ersetzt werden. Durch die indivi-
duelle Festsetzung von Baum Nr. 21 soll dieser jedoch auf jeden Fall erhal-
ten werden. Mit der Festsetzung zum Erhalt soll der Eingriff in das Stadtbild 
an der Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße/Heilbronner Straße gemindert 
werden. 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Anfallendes Niederschlagswasser wird nach Maßgabe des Wasserhaus-
haltsgesetzes soweit möglich auf dem Grundstück versickert. Zum Nach-
weis der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Baugrundes wurde ein 
Gutachten erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Ver-
sickerung anfallenden Niederschlagswassers nach einem Durchstoßen der 
oberflächennahen Aufschüttungen und bindigen Bodenschichten in den 
gewachsenen Sanden möglich ist. 

Des Weiteren werden Zufahrten und Stellplätze in wasser- und luftlässigen 
Materialien hergestellt. 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Auf Grund der geplanten Lage nahe dem Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) 
und der geplanten Nutzung als Pflegeheim und für betreutes Wohnen ist die 
Festlegung der GRZ von 0,6 erforderlich. Im Sinne einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung werden Flächen innerhalb der Stadt optimal ausgenutzt 
und eine Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich vermieden. Des 
Weiteren wird die baugebietstypische Obergrenze von 0,8 um 25 % unter-
schritten. Die Inanspruchnahme und Versiegelung der Flächen ist daher 
unvermeidbar. Neben dem Erhalt der Grünfläche zur Leipziger Straße hin 
trägt die extensive Dachbegrünung zur Minderung negativer Auswirkungen 
durch Temperaturextreme sowie Feinstaubbelastung bei. 
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7.5.2 Feststellung des Kompensationsbedarfs 

Bilanzierung der Versiegelung 

Die Bilanzierung der Versiegelung ist in der nachfolgenden Tabelle enthal-
ten. 

Tab. 2: Bilanzierung der Versiegelung 

Größe des Geltungsbereichs in ha 0,82 

       

Bestand  

Nutzungsart 
unversiegelt  
 

vollversiegelt 
Wegeflächen 

vollversiegelt, Gebäude 

 

Größe in ha 0,458 0,279 0,083 

Versiegelungsgrad 
in % 0 100 

 
100 

anrechenbare Ver-
siegelung in ha 

0   

anrechenbare Ver-
siegelung der Ge-
samtfläche in ha   0,362 

      

Planung  

Nutzungsart 

Grünfläche 
unversiegelte 
Fläche 

 Wegeflächen 
GRZ 0,6 Gebäude incl. 
Nebenanlagen 

Größe in ha 0,311 0,155 0,354 

Versiegelungsgrad 
in % 

0 
 100 

 
 

100 

anrechenbare Ver-
siegelung je Nut-
zungsart in ha 

 
0 

0,155 0,354 

anrechenbare Ver-
siegelung der Ge-
samtfläche in ha   0,509 

       

Erhöhung der Versiegelung durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans 

 0,147 ha 

 

Durch die Festsetzung des Bebauungsplanes können bis zu 0,147 ha zu-
sätzlich versiegelt werden.  

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist eine zusätzliche Versiegelung 
von 1.470 m² möglich, die vorrangig durch Entsiegelungsmaßnahmen zu 
kompensieren ist. 

Des Weiteren ist mit einer Umsetzung des Bebauungsplanes die Beseiti-
gung aller nicht festgesetzten Bäume möglich. Dies betrifft 51 Bäume, die 
unter die Baumschutzsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) fallen. Entspre-
chen der Baumschutzsatzung sind hierfür 122 Ersatzpflanzungen erforder-
lich. Die Baumkartierung sowie die Baumliste mit Bilanzierung der Ersatz-
pflanzungen sind in Anlage 1 und 2 enthalten. 
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7.5.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Als Kompensation für die Beseitigung von Bäumen mit Baumhöhlen sind 
Nisthilfen an Gebäude bzw. vorhandene Gebäude in der Umgebung anzu-
bringen. Pro Baum mit Baumhöhle sind 2 Nisthilfen anzubringen.  

Des Weiteren werden Kompensationsmaßnahmen für die zusätzliche Ver-
siegelung sowie den Verlust von Bäumen erforderlich. 

7.5.4 Ausgleichsbilanz 

Es wurde eine mögliche zusätzliche Versiegelung von 1.470 m² ermittelt. 
Zur Kompensation der Versiegelung sind folgende Maßnahmen vorgese-
hen. 

Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 7.1 sind mindestens 60 % der Dachflä-
chen extensiv zu begrünen. Bei einer möglichen neu entstehenden Dachflä-
che von ca. 2.500 m2 (ca. 75 % der durch die GRZ zulässigen Versieglung) 
entspräche dies 1.500 m2 Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung. 
Durch die vorgesehene Dachbegrünung können Temperaturextreme ge-
mindert werden. Des Weiteren werden Lebensräume für Vögel und Insekten 
erhalten. Die Dachbegrünung trägt darüber hinaus dazu bei, dass Nieder-
schläge langsamer abgeführt werden und Schadstoffe gebunden werden. 
Die Dachbegrünung wird mit 30 % der begrünten Fläche auf die zusätzliche 
Versiegelung angerechnet. Dies entspricht einer Kompensation von 450 m2. 
Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

Maßnahmen im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) 

Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen im Stadtgebiet von Frankfurt 
(Oder) durchgeführt die über städtebauliche Verträge dem Vorhaben zuge-
rechnet werden: 

Maßnahme 1: Entsiegelung nicht mehr benötigter Fußwege / Treppenanla-
gen in der Pragerstraße (Flur 110, Flurstück 110 und 262 tlw.), Umfang 770 
m² 

Maßnahme 2: Entsiegelung von Gehwegflächen zu Gunsten der Auswei-
tung von Baumscheiben in der Lennéstraße (Flur 110, Flurstück 110, 166 
tlw.), Umfang 100 m² 

Maßnahme 3:  

Rückbau eines Teils eines Fußweges in Neuberesinchen. Der Weg liegt auf 
dem Flurstück 228 in der Flur 152., Umfang 150 m2  
 

Durch diese Maßnahmen wird der verbleibende Kompensationsbedarf von 
1.020 m² ausgeglichen. Zusammenfassend werden die zusätzliche Versie-
gelung in einem Umfang von 1.470 m² wie folgt ausgeglichen: 

Maßnahme Fläche 

Reduzierung der Versiegelung durch extensive Dachbe-
grünung auf 1.500 m² Dachfläche (60 % der möglichen 
Dachfläche, Anrechnung zu 30 %) 

450 m² 

Kompensation durch Entsiegelungsmaßnahmen im Stadt-
gebiet von Frankfurt (Oder) 

1.020 m² 

Gesamt 1.470 m² 
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Bilanzierung der Baumverluste 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes können alle Bäume, die nicht 
innerhalb der festgesetzten Grünfläche stehen und nicht zum Erhalt festge-
setzt werden, gefällt werden. Die Beseitigung von Bäumen ist nach der 
BaumSchVOFF zu kompensieren. Die Bilanzierung der Bäume ist in An-
hang 2 enthalten. Insgesamt können bis zu 51 Bäume gefällt werden, die 
unter die BaumSchVOFF fallen. Gemäß BaumSchVOFF sind, wenn alle 
Bäume gefällt werden, 122 Ersatzpflanzungen mit einem Stammumfang von 
16 – 18 cm erforderlich. 

Da es sich um eine Angebotsplanung handelt, die dem zukünftigen Nutzer 
den maximal möglichen Spielraum zur Gestaltung des Grundstückes lassen 
soll, ist eine Festsetzung von zu erhaltenden Bäumen auch im Hinblick auf 
die vorhandenen topographischen Verhältnisse nicht möglich.  

Die Baumverluste werden wie folgt kompensiert: 

Im Geltungsbereich sind 30 einheimische Bäume gemäß Pflanzliste mit 
einem Mindeststammumfang von 16 – 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und 
bei Abgang nachzupflanzen. Bäume die im Plangebiet erhalten werden 
können, werden unter den Vorgaben der BaumSchVOFF auf die zu pflan-
zenden Bäume angerechnet (siehe Textliche Festsetzung 7.3). 

Außerdem sind im Geltungsbereich auf einer Länge von 100 m und einer 
Breite von 1,20 m Hecken aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste 
zu pflanzen und zu erhalten. Werden weitere, nicht festgesetzte Bäume 
erhalten, kann dies entsprechend den Vorgaben der BaumSchVOFF auf die 
Heckenpflanzung angerechnet werden (siehe textliche Festsetzung 7.4).  

Maßnahmen im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) 

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen, die über einen städtebaulichen 
Vertrag geregelt werden. Vom Grünflächenamt der Stadt Frankfurt/Oder 
wurden folgende Baumstandorte benannt: 

Standort Anzahl 

Berliner Straße, Booßen 10 

Buschmühlenweg 5 

Fürstenwalder Poststraße 8 

Gronenfelder Weg 16 

Hauptfriedhof 7 

Kliestower Weg 17 

Krumme Straße in Güldendorf 10 

Gertraudenpark 14 

Winkelweg in Kliestow 4 

Wulkower Weg in Kliestow 5 

Gesamt 96 

 

Zusammenfassend werden die Baumverluste in einem Umfang von 51 
Bäumen, die gemäß Bilanzierung mit 122 Ersatzpflanzungen zu kompen-
sieren sind wie folgt ausgeglichen: 



�

53 

Bebauungsplan BP-01-011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße"    
Begründung zum Bebauungsplan       Stand: 18.09.2019 

Maßnahme Fläche 

Anpflanzung von Bäumen auf dem Grundstück 30 St. 

Anpflanzung von 1,2 m breiten Hecken auf einer Länge 
von 100 m die mit 6 m Hecke / Baum auf die Ersatzpflan-
zung angerechnet werden. 

16 St. 

Baumpflanzungen im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) 76 St. 

Gesamt 122 St. 

 

Die exakte Festlegung der Baumstandorte für Ersatzpflanzungen erfolgt in 
Abstimmung mit dem Grünflächenamt.  

 

Ersatz von Fledermausquartieren und Bruthabitaten von Höhlen- und Ge-
bäudebrütern 

Der Verlust von Bruthabitaten von Höhlenbrütern wird durch die Anbringung 
von 10 Nistkästen kompensiert. Hierbei sind die Ansprüche der unterschied-
lichen Vogelarten zu berücksichtigen.  

 

Tab. 3:  Art und Umfang der Nistkästen 

Art des Nistkas-
tens 

Vogelart Anzahl 

Nistkasten mit mit ovaler 
Einfluglochöffnung von 
30 x 45mm 

Kohlmeise, Blaumeise 2 

Nistkasten mit Einflug-
lochöffnung von 34 mm 

2 

Nisthöhle mit Rückzugs-
möglichkeit für Fleder-
mäuse und  Einflug-
lochöffnung oval 32 x 45 
mm 

Kohlmeise, Blaumeise, 
Gartenrotschwanz, 
Fledermäuse 

2 

Nisthöhle mit Rückzugs-
möglichkeit für Fleder-
mäuse und  Dreilochöff-
nung 27 mm 

2 

Nisthöhle mit Einflugöff-
nung von 45 mm 

Stare 2 

 

Für Gebäudebrüter sind folgende Nistkästen zu verwenden: 

Art des Nistkastens Vogelart Anzahl 

Halbhöhle ca.  15 x 29,5 x 
15 

Haussperling, Haus-
rotschwanz, Bachstel-
ze 

3 

Mauerseglerkasten Mauersegler 1 

 

Bei der Auswahl der Nistkästen ist darauf zu achten, dass sie mardersicher 
sind.  
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Für Fledermäuse sind an den Gebäuden folgende Ersatzquartiere anzu-
bringen: 

 

Art des Quartiers Anzahl 

Fledermausreihenquartier mit 3 nebeneinander-
liegenden Einflugöffnungen 

2 x 3 

1 x 4 

Fledermaus-Einflaufblende mit Rückwand 5 

Ganzjahresquartier für Fledermäuse 5 

 

7.6 Planungsalternativen 

7.6.1 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind keine anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gegeben. 

7.6.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzusta nds bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wird die Fläche weiter brach liegen 
und für eine nachhaltige Stadtentwicklung nicht zur Verfügung stehen. Eine 
Städtebauliche Entwicklung ist damit nach § 34 BauGB nur eingeschränkt 
möglich und entspricht nicht den bestehenden Anforderungen an die Stadt-
entwicklung. Die Fläche steht allerdings als „Trittsteinbiotop“ dem Natur-
haushalt zur Verfügung, wobei jedoch die Vorbelastung durch die umlie-
genden Straßen zu berücksichtigen ist. 

7.7 Zusätzliche Angaben 

7.7.1 Betroffenheit von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH und 
SPA) 

Nicht gegeben 

7.7.2 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNatSchG werden durch die Be-
seitigung von Bäumen mit Baumhöhlen betroffen. Auch ist es möglich, dass 
an den vorhandenen aufgelassenen Gebäuden Nischen vorhanden sind, 
die als Brutplatz für Gebäudebrüter wie z. B. Hausrotschwanz, Blau– und 
Kohlmeise bzw. Quartier für Fledermäuse geeignet sind. Hierzu wurden 
Erfassungen und eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, die in 
Anhang 3 beigefügt sind. 

7.7.3 Waldumwandlung 

Nicht erforderlich 
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7.8 Beschreibung der Methodik sowie Hinweise auf Sc hwierigkeiten 
bei der Zusammenstellung der Angaben 

Folgende allgemeine Daten bildeten die Grundlage für den Umweltbericht: 

• Geländebegehung (29.08.2017) 

• Vermessung mit Einmessung des Baumbestandes (September 2017) 

• Schutzgebietsinformation im Land Brandenburg 

• Kartendienst des LGB Brandenburg 

• Landschaftsplan (Frankfurt / Oder, 1996) 

 

Nachfolgend sind die verfügbaren bzw. dem Entwurf zu Grunde liegenden 
umweltbezogenen Informationen zusammengefasst: 

 

Thema Art der Information  Quelle  

Altlasten Keine Informationen vorhanden. Bebauungsplan 01-011, September 
2012 

Artenschutz 
/ Natur-
schutz 

Artenschutzrechtliche Beurteilung der 
Fläche für das Bebauungsplanverfah-
ren Allianzdreieck der Stadt Frank-
furt/Oder 

Artenschutzrechtliche Potentialana-
lyse, Bubo, September 2017 

Konkretisierung der artenschutzrecht-
lichen Beurteilung  

Geschützte Arten auf der Fläche 
des Bebauungsplanes Allianzdrei-
eck an der Ernst-Thälmann-Straße, 
Stadt Frankfurt (Oder) – Bewertung 
und Konfliktanalyse, Bubo, März 
2019 

Grunddaten zu den Schutzgütern Bebauungsplan 01-011, September 
2012 

Grunddaten zu den Schutzgütern, 
Entwicklungsziele 

Landschaftsplan der Stadt Frank-
furt/Oder, November 1996 

Bedeutung des Gebietes für Vögel 
und Fledermäuse, hohe naturräumli-
che Vielfalt, Erhaltung von Bäumen 

Stellungnahme des Landesbüros 
anerkannter Naturschutzverbände 
vom 09.11.2011, 01.02.2013 und 
13.11.2018 

Bedeutung des Gebietes für Vögel 
und Fledermäuse, zu erwartende 
Lebensraumverluste, Baumschutz-
verordnung, ökologische Baubeglei-
tung, Ausgleich von Lebensraumver-
lusten 

Stellungnahmen des Umweltamtes 
– Untere Naturschutzbehörde vom 
24.07.2018, 14.11.2018, 
20.05.2019 und 25.06.2019 

Umgang mit Straßenbäumen Stellungnahmen des Amtes für 
Tiefbau, Straßenbau und Grünflä-
chen vom 19.07.2018 und 
8.11.2018 

Baugrund / 
Boden 

Angaben zur Tragfähigkeit der anste-
henden Böden 

Baugrundbeurteilung, Geobau In-
genieurgesellschaft mbH, Dezem-
ber 2017 

Denkmal-
schutz 

Keine Bau- und Bodendenkmale im 
Plangebiet vorhanden. 

Bebauungsplan 01-011, September 
2012 

Plangebiet grenzt an denkmalge-
schützte Wohnanlage "Huttenstraße - 
Thilestraße - Ebertusstraße" 

Stellungnahme des Brandenburgi-
schen Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologisches 
Landesmuseum vom 29.10.2018 
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Thema Art der Information  Quelle  

Immissions-
schutz 

Schadstoffbelastung des Gebietes Luftreinhalteplan der Stadt Frank-
furt/Oder, Mai 2013 

Angaben zur aktuellen Schadstoffbe-
lastung 

Daten des Landes Brandenburg für 
die Luftmessstation in der Leipziger 
Straße, 2018 

Lärmbelastung Lärmaktionsplan der Stadt Frank-
furt/Oder, Oktober 2013 

Lärmbelastung Schalltechnische Untersuchung 
zum Schallschutz gegen Außenlärm 
durch Verkehrslärm für den Neubau 
von Pflegeeinrichtungen, Bericht Nr. 
2243_5, Acouplan GmbH, Septem-
ber 2019 

Belastung des Gebietes mit Lärm und 
Schadstoffen, Nutzung des Standor-
tes wird aus umweltmedizinischer 
Sicht kritisch gesehen 

Stellungnahme des Gesundheits-
amtes vom 30.01.2013 und 
2.11.2018 

Lärm- und Schadstoffbelastung des 
Planungsgebietes 

Stellungnahme des Landesamtes 
für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz vom 13.02.2013 

Umgang mit Lärmimmissionen  Stellungnahme des Landesamtes 
für Umwelt, Technischer Umwelt-
schutz vom 22.11.2018 

Verkehrslärmbelastung und Ver-
kehrsstärke 

Stellungnahme des Amtes für Öf-
fentliche Ordnung, Abt. Straßenver-
kehrsbehörde vom 16.01.2019 

Begrünung der Stützwand zur Minde-
rung von Feinstaub- und Stickoxidbe-
lastungen 

Stellungnahme der unteren Bauauf-
sichtsbehörde – E- Mail vom 
24.07.2018 

Begrünung der Stützwand zur Minde-
rung von Feinstaub- und Stickoxidbe-
lastungen 

Stellungnahme des Umweltamtes – 
Bereich Klima und Immissions-
schutz vom 31.07.2018 

Klimaschutz Angaben zum Klimaschutz Integriertes kommunales Klima-
schutzkonzept der Stadt Frank-
furt/Oder, März 2012 

Nieder-
schlagsent-
wässerung 

Versickerungsfähigkeit der anstehen-
den Böden, Einleitung in die Kanalisa-
tion  

Stellungnahme der Unteren Was-
serbehörde vom 24.01.2013 

Regenwasserversickerung Stellungnahme des Ordnungs- und 
Umweltamtes, Abteilung Umwelt-
schutz vom 17.04.2018 

Versickerung ist auf dem Grundstück 
möglich 

Bericht zur Bewertung der hydroge-
ologischen Verhältnisse und Erstel-
lung von Versickerungslösungen für 
das geplante Baugebiet Allianzdrei-
eck Frankfurt/Oder, Fugro, Januar 
2018 

 

Erfassungen darüber hinaus sind in den jeweiligen Kapiteln des Umweltbe-
langs dargestellt. Die Datenbasis ist ausreichend. 

7.9 Beschreibung der erheblichen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 j) BauGB 

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
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Bebauungsplan BP-01-011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße"    
Begründung zum Bebauungsplan       Stand: 18.09.2019 

zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfäl-
len im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Be-
triebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbe-
dürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschut-
zes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffent-
lich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Von der 
geplanten Bebauung der Fläche und der Nutzung als Pflegeheim gehen 
keine schädlichen Umweltauswirkungen auf angrenzende schutzbedürftige 
Nutzungen aus. 

Auch sind in der Nähe des B-Plangebietes keine Nutzungen vorhanden, von 
denen schädliche Auswirkungen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7j) BauGB 
ausgehen.  

7.10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB muss die Stadt die erheblichen Umweltauswirkungen 
überwachen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um 
insbesondere unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 
ergreifen.  

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind alle zu fällenden Bäume auf Baum-
höhlen zu kontrollieren. 

Dies betrifft folgende Maßnahmen: 

·  Kontrolle aller zu fällenden Bäume auf Baumhöhlen  
·  Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung 
·  Die Anbringung und der Erhalt der Nisthilfen  
·  Die Umsetzung der extensiven Dachbegrünung 
·  Umsetzung der Baumpflanzungen auf dem Grundstück 
·  Umsetzung der Heckenpflanzungen auf dem Grundstück 

7.11 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat die Aufstellung des Bebauungsplans BP-01-
011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße" als Angebotsplanung 
beschlossen.  

Ziel ist es, ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pflege-
heim für die Dauer- und Tagespflege“ an dieser bedeutenden Schnittstelle 
zwischen der Innenstadt und benachbarten Stadtteilen zu entwickeln, in 
dem neben Wohnraum auch Einrichtungen für soziale und gesundheitliche 
Zwecke sowie nutzungsergänzender Einzelhandel und Dienstleistungen 
angeboten werden sollen. 

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine den städtebaulichen Anforderungen entsprechende Bebauung ge-
schaffen. Das Plangebiet liegt nahe dem Zentrum von Frankfurt (Oder), 
inselartig zwischen drei Hauptverkehrsstraßen. Die Fläche ist vollständig 
eingezäunt und nicht zugänglich. Der alte Baumbestand ist landschafts-
/ortsbildprägend für die umliegenden bebauten Bereiche. Der Baumbestand 
sowie Sträucher und ruderale Staudenfluren besitzen Bedeutung als Le-
bensraum für Fledermäuse, Vögel, Kleinsäuger und Insekten, der jedoch 
durch die isolierte Lage stark eingeschränkt ist. Bei den Böden im Plange-
biet handelt es sich um Aufschüttungen, die stark anthropogen überformt 
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sind. 

Negative Auswirkungen entstehenden insbesondere durch die zusätzliche 
Versiegelung von Flächen durch die festgesetzte GRZ von 0,6 sowie den 
Verlust des auf dem Grundstück vorhandenen Altbaumbestandes. 

Als Vorbelastung ist auf dem Grundstück die hohe Lärm- und Schadstoffbe-
lastung durch den Verkehr auf den drei angrenzenden Verkehrsachsen zu 
berücksichtigen. Hier sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen vorzu-
sehen. 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Kompensation der bestehenden 
Eingriffe kann sowohl die zusätzliche Versiegelung von Flächen, die Beein-
trächtigungen von Vögeln und Fledermäusen als auch die Baumverluste 
kompensiert werden.  
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9 Maßnahmen zur Planverwirklichung 

Die Kosten für das Planverfahren trägt der Vorhabenträger, die Übernahme 
der Planungskosten ist durch einen städtebaulichen Vertrag geregelt. Im 
Rahmen der Erarbeitung und der Umsetzung des Bebauungsplanes entste-
hen der Stadt Frankfurt (Oder) keine Kosten. 

10 Auswirkungen der Planung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1-12 Ba uGB) 

Durch die vorliegende Planung verändert sich das Baurecht im Plangebiet. 
Die bestehenden Gebäude haben, vorbehaltlich der Rechtmäßigkeit ihrer 
Errichtung, Bestandsschutz. Die nach dem neu geschaffenen Baurecht 
möglichen Baumassen liegen über den bisherigen. Durch die Festsetzung 
von Mindestvollgeschossen werden höhere Gebäude als bisher errichtet 
werden können. Mit der Umsetzung des Bebauungsplans entsteht ein dicht 
bebauter, innenstadtnaher Raum, der mit dem Hochhaus das Ortsbild mar-
kant prägen wird. 

Die Verkehrssituation auf der angrenzenden Leipziger Straße und Heilbron-
ner Straße wird durch das Planvorhaben nicht beeinflusst. Der Verkehr aus 
dem neuen SO-Standort wird über die Ernst-Thälmann-Straße abgeführt, 
und kann aufgrund keiner Mehrbelastung als nicht störend betrachtet 
werden. 

Mit der Umsetzung des Planes wird eine Brache auf einem schwierigem 
Standort aktiviert und damit ein Beitrag zur Qualifizierung des Angebots an 
Altersgerechtem und Pflegebedürftigem Wohnen in Frank-furt(Oder) 
geleistet. 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen zum Immissionsschutz können die 
negativen Auswirkungen auf den Menschen stark reduziert werden.  

Durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Kompensation der bestehenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft kann sowohl die zusätzliche Versiegelung 
von Flächen, die Beeinträchtigungen von Vögeln und Fledermäusen als 
auch die Baumverluste kompensiert werden. 

Belange der Nachbargemeinden werden durch die Planung nicht berührt. 

11 Flächenbilanz und Kostenschätzung 

Kostenschätzung für Investitionskosten (öffentliche und private Maßnah-
men), sowie für Unterhaltungskosten für den städtischen Haushalt 

Flächenbilanz / Planungsstatistik 

 Flächenaufgliederung Absolut 
(m²) 

in Pro-
zent 

1 Bauland   
1.9 Sondergebiet 5.900 72 
3.2 Fl. zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 455 6 
3.3 Fl. mit Pflanzbindungen   
3.4 Fl. für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur u. Landschaft 
  

3.5 private Grünflächen 750 9 
4 öffentliche Verkehrsfläche, Straßenbahn 1.550 19 
 Gesamtfläche des Planungsgebietes 8.200 100 
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Die privaten Investitionskosten hängen von der konkreten Bauplanung ab. 
Da diese aufgrund der Offenheit der vorliegenden Planung in wesentlichen 
Zügen erheblich variieren können, ist eine Kostenschätzung der privaten 
Baukosten nicht hinreichend genau möglich. 

Belastungen der Stadt ergeben sich aus der Unterhaltung und der Ver-
kehrssicherungspflicht bei den öffentlichen Verkehrsflächen. Diese Flächen 
sind jedoch nicht durch die Bebauungsplanung entstanden, sondern waren 
bereits vor der Planung in der Örtlichkeit vorhanden. 

Die Übernahme von Kosten wird in einem Durchführungsvertrag geregelt. 

 



 

 

Bebauungsplan BP - 01 - 011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße"    
Begründung zum Bebauungsplan       Stand: 18.09.2019 

A

Rechtsgrundlagen 

BauGB (Baugesetzbuch) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634). 

Baumschutzverordnung der Stadt Frankfurt (Oder) vom 12. November 2009 
(BaumSchVOFF), Abl. Frankfurt (Oder) Nr. 10 vom 02.12.2009, 
Seite 135 

BauNVO (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - 
Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)  

BbgBO (Brandenburgische Bauordnung) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, Nr. 39) 

BbgKVerf (Kommunalverfassung des Landes Brandenburg) vom 18. 
Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/14 Nr. 32) 

BbgNatSchAG (Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz - Brandenburgisches Naturschutzausführungs-
gesetz) vom 21. Januar 2013 (GVBI/13 3), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 
(GVBl.I/16, Nr. 5). 

BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) 
geändert worden ist 

BbgStrG (Brandenburgisches Straßengesetz) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juli 2009 (GVBl. I/09 Nr. 15 S.358), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBl.I/18 Nr. 37, S.3) 

BNatSchG (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bun-
desnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706) 

Fernwärmeversorgungssatzung – Satzung über die öffentliche Fernwärme-
versorgung in Frankfurt (Oder) vom 14. Juni 2012 

FNP (Flächennutzungsplan der Stadt Frankfurt (Oder)) vom 24. Januar 
2000 in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Dezember 
2009 zuletzt geändert durch die 10. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Frankfurt (Oder) vom 12. Oktober 2017, be-
kannt gemacht am 25. Oktober 2017. 

LEP B-B (Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg) vom 27. Mai 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 24]) 

LEP HR (Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregi-
on Berlin-Brandenburg) vom 29. April 2019 (GVBl. II Nr. 35) 

LEPro 2007 (Landesentwicklungsprogramm 2007): Gesetz zu dem 
Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das 
Landesenticklungsprogramm 2007 und die Änderung des Lan-
desplanungsvertrages vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) 



 

 B

PlanzV (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden 
ist. 

RegTeilplan (Regionalplan Zentralörtliche Gliederung der Nahbereichsstufe 
Selbstversorgerorte Ländliche Versorgungsorte) veröffentlicht im 
Amtsblatt für Brandenburg /Amtlicher Anzeiger - Nr. 47 vom 
27.11.1997, S. 1166. 

RegPlWind (Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung“ der Region Oder-
land-Spree) vom 27. August 2018 (Abl. BB Nr. 41/2018) 

ROG (Raumordnungsgesetz) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808). 

UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) zuletzt 
geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706) 

WHG (Wasserhaushaltsgesetz) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2254) geändert worden ist. 



 

 

Bebauungsplan BP - 01 - 011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße"    
Begründung zum Bebauungsplan       Stand: 18.09.2019 

C

Quellen  

 

Acouplan GmbH 2019: Schalltechnische Untersuchung zum Schall-
schutz gegen Außenlärm (Verkehrslärm) für den Neubau von 
Pflegeeinrichtungen, Bericht Nr. 2243_8 zur schalltechnischen 
Untersuchung zum Bebauungsplan BP – 01 – 011 „Allianzdrei-
eck an Ernst-Thälmann-Straße“ in Frankfurt (Oder), acouplan 
GmbH, Ingenieurbüro für Akustik, Schallschutz und Schwin-
gungstechnik, Berlin den 16.09.2019 

BUBO 2017: Geschützte Arten auf der Fläche des Bebauungsplans 01-
011 „Allianzdreieck an Ernst-Thälmann-Straße“, Stadt Frankfurt 
(Oder) - Bewertung und Konfliktanalyse, BUBO - Arbeitsge-
meinschaft Freilandbiologie, Berlin, September 2017 

BUBO 2019: Geschützte Arten auf der Fläche des Bebauungsplans 01-
011 „Allianzdreieck an Ernst-Thälmann-Straße“, Stadt Frankfurt 
(Oder) - Bewertung und Konfliktanalyse, BUBO - Arbeitsge-
meinschaft Freilandbiologie, Berlin, März 2019  

FNP (2017): Flächennutzungsplan der Stadt Frankfurt (Oder) vom 
24.01.2000 in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.12.2009 
zuletzt geändert durch die 10. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Frankfurt (Oder) vom 12.10.2017, bekannt gemacht 
am 25.10.2017. 

Fugro (2018): Bewertung der hydrogeologischen Verhältnisse und Er-
stellung von Versickerungslösungen für das geplante Beau-
ungsgebiet „Allianzdreieck Frankfurt/Oder“, Auftr.-Nr.: 310-17-
048, Fugro Germany Land GmbH, Torgau, Bericht vom 
17.01.2018 

Geobau mbH 2017: Baugrundbeurteilung. Ernst-Thälmannstraße 56c 
„Allianzdreieck“ 15230 Frankfurt (Oder), Projekt 1.274, Geobau 
- Ingenieurgesellschaft für Geotechnik und Bauwesen mbH, 
Berlin, Bericht vom 14.12.2017 

INSEK (2014-2025):  Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2014-2015 
(INSEK) der Stadt Frankfurt (Oder), Stand 15. Mai 2014  

Klimaschutzkonzept (2012):  Integriertes Kommunales Klimaschutzkon-
zept der Stadt Frankfurt (Oder), Stand März 2012 

Lärmaktionsplan (2013): Lärmaktionsplan der Stadt Frankfurt (Oder) 
Fortschreibung 2013, Stand 29.10.2013 

Landschaftsplan (1996): Landschaftsplan der Stadt Frankfurt (Oder), 
Stand 11/1996 

Landschaftsrahmenplan: Für das Gebiet der kreisfreien Stadt Frankfurt 
(Oder) wird ein flächendeckender Landschaftsplan aufgestellt, 
der die Funktion des Landschaftsrahmenplans übernimmt und 
gem. § 4 Abs. 4 BbgNatSchAG als Landschaftsrahmenplan gilt.  

LfU (2018): Jahreskurzbericht zur Luftqualität in Brandenburg 2018, 
Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam 

Luftreinhalteplan (2013): Luftreinhalteplan der Stadt Frankfurt (Oder), 
Stand 05.12.2012 





 

 

Bebauungsplan BP - 01 - 011 "Allianzdreieck an der Ernst-Thälmann-Straße"    
Begründung zum Bebauungsplan       Stand: 18.09.2019 

A

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1  Bestandsaufnahme – Planzeichnung (06/2018 ) 

Anlage 2 Bestandsaufnahme – Baumliste (07/2019) 

Anlage 3 Lebensraumpotentiale für geschützte Arten (09/2017) 

Anlage 3a Lebensraumpotentiale für geschützte Arten  (03/2019) 

Anlage 4 Schalltechnische Untersuchung (09/2019) 

Anlage 5 Baugrundbeurteilung (12/2017) 

Anlage 6  Versickerungskonzept (01/2018) 

 

 






